
Neue Wehrleitung für
die Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Nach dem Zusammenschluss der 3 ehemaligen Verbandsgemeinden
Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr und dem vor-
liegenden Fusionsgesetz ist bis zum 30. Juni 2017 eine neue Wehrleitung
für die neue Verbandsgemeinde Oberes Glantal zu wählen.

Die schlagkräftige und gut aufgestellte Feuerwehr hat sage und schreibe
500 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Männer und besteht aus insge-
samt 22 Feuerwehreinheiten. Die zukünftige Struktur, die komplette Or-
ganisation und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements fordert
die zukünftige Wehrleitung enorm.

Am vergangenen Sonntag haben die Wehrführer der 22 Feuerwehrein-
heiten die neue Wehrleitung gewählt.
Zum neuen Wehrleiter wurde Heiko Dörr, zu dessen Stellvertretern Kai
Schmeiser, Stefan Reichhart und Thorsten Müller gewählt. Die offizielle
Ernennung ist bei der nächsten Verbandsgemeinderatssitzung vorgese-
hen.

Unter Vorsitz von Bürgermeister Christoph Lothschütz nahmen an der
Wahl ver sammlung  auch der stellvertretende Kreisfeuerinspekteur Nor-
bert Braun sowie die Beigeordneten Margot Schillo und Otto Rubly teil.

V.l.n.r.: Thorsten Müller, Otto Rubly, Heiko Dörr, Margot Schillo,
Stefan Reichhart, Christoph Lothschütz, Kai Schmeiser

Im Anschluss an die Wehrleitungswahl wurde der stellv. Wehrfüh-
rer der Feuerwehr Breitenbach und bisherige stellv. Wehrleiter der
früheren Verbandsgemeinde Waldmohr Joachim Nagel zum Haut-
brandmeister befördert. Im Bild vlnr: Otto Rubly, Margot Schillo,
Joachim Nagel und Christoph Lothschütz



I M  N O T F A L L

A N O N Y M - V E R T R A U L I C H

Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.:  0800/111 0 111
und   0800/111 0 222

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

Pflegestützpunkt 
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.:  06386/40 40 364
und  06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Unfall-, Rettungsdienst- und Kran-
kentransporte (Tag und Nacht ein-
satzbereit): DRK-Rettungswache
Schönenberg-Kübelberg, Rathaus-
straße 8, Telefon 112.

Polizei (Raum Schönenberg-Kü-
belberg / Waldmohr - Südkreis Ku-
sel): Polizeiwache Schönenberg-
Kübelberg, Herzogstraße 8, Telefon
06373/8220

Rufbereitschaft 
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777

APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(0,14 Euro/Min.)

Mobilfunknetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils
morgens um 8.30 Uhr

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Marktplatz 4: dienstags und frei-
tags ab 20.00 Uhr
Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224
Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/19411 (Montag +
Freitag 19.00 - 21.00 Uhr, Mittwoch
18.00 - 20.00 Uhr)
Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie
im Internet unter www.ilco.de
Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Feuerwehr Breitenbach.
Wehrführer Andreas van Wageningen,
Tel. 0178/5669437
Feuerwehr Dunzweiler.
Wehrführer Lars Dilk
Waldstraße 5, Tel.: 0177/3183947
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: 
Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke 
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß, 
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Stützpunkt-Feuerwehr

Glan-Münchweiler
- Notruf 112 - 
Wehrführer Kai Schmeiser
Tel.: 0172/6938128
Stv. Wehrleiter Heiko Dörr
Tel.: 0151/61493908

Schönenberg-Kübelberg
- Notruf 112 -
Wehrführer Keiper, 
Tel. 0163/1812518
Wehrleiter Danner,  
Tel. 0179/9082235

Waldmohr
- Notruf 112 -
Wehrführer Matthias Kuntz 
Tel.: 0178/5667598
Wehrleiter Stefan Reichhart,
Waldmohr, Tel. 0171/2471311

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V. 
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaft liche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte,
Beratung, Service warmer Mittag-
stisch, Familienpflege. Paulen-
grunder Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie 
erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativer Beratungsdienst 
Kusel - Ramstein - Landstuhl -
Westrich
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und
psychosozialen Problemen
Schwebelstraße 8 
66869 Kusel
Telefon: 06381/425769
Email: 
hospiz.kusel@caritas-speyer.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:              
Hauswirtschaftliche Dienstleis -
tungen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebedürf-
tige und Familien, Unterstützung für
Kranke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:                
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:                  
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diät-
kost.
Sozialkaufhaus:                      
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:                      
Blaubacher Straße 8, Kusel, Tel.
06381/9246-20
Kleiderkammer:                      
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 72, 66869 Kusel
Tel: 06381/4250361
AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email: betreuungsverein-kusel@t-
online.de
Fax: 06381/993279

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreuungs-
dienst Schönenberg-Kübelbg., Glan-
str. 44.
Frau Schmidt Kerstin. 
Mo - Fr 10.00 - 15.00 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d. Uhr.
Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr.  Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Telefon-Nr.
06373/ 893770
Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Not-
dienst unter der Telefon-Nr. 0631/
89290929
Ärztlicher Notfalldienst
Zuständig ist der Bereitschafts-
dienstzentrale im Westpfalzklinikum
Kusel, I. Flur 1, Tel.: 06381/ 935 935. 
Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr 
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten
Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau prak tizie -
renden Ärzte und Zahn ärzte können
beim Anrufbeantworter des jeweili-
gen Hausarztes in Erfahrung gebracht
werden.

Beratungsstellen 
im Haus der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs- 
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.ku-
sel@diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und
Drogenberatung,
Angehörigenberatung, 
Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Mütter-
genesungs- und Mutter-Kind-Ku-
ren
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5
66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: 
slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung 
(staatl. anerkannt)
Kurberatung 
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderho -
lungen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaisers-
lautern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei - 
auf Wunsch anonym

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedür-
tige Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Schönenberg-Kbg. 06373/6606
Waldmohr 06373/2910
Initiative des Kreissenioren-
rates Kusel

Rufbereitschaft 
der Verbandsgemeinde-
werke

Eigenbetrieb    
Wasser  |  Abwasser

Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme in der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
oder in der Entwässerung (Ver-
stopfungen, Rückstau usw.) auf
oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten an öffentlichen
Anlagen (Gewässerverschmut-
zung, Ausfall der Straßenbeleuch-
tung, plötzliche Fahrbahnände-
rungen usw.) so rufen Sie für das
Gebiet der Ortsgemeinden
* Breitenbach, Dunzweiler und
Waldmohr die Telefon-Nr. 
0171 / 5065303
* Altenkirchen, Brücken/Pfalz,
Dittweiler, Gries, Frohnhofen,
Schönenberg-Kübelberg und
Ohmbach die Telefon-Nr. 
06373 / 8290320
* Börsborn, Glan-Münchweiler,
Henschtal, Herschweiler-Pet-
tersheim, Hüffler, Krottelbach,
Langenbach, Matzenbach,
Nanzdietschweiler, Quirnbach/
Pfalz, Steinbach am Glan, Reh-
weiler und Wahnwegen die Tele-
fon-Nr. 
06383 / 927681 oder 
0176 / 11921730 an.

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.
Ausgabestelle: 
Zum Krämel 7, 66904 Brücken 
(neben ev. Kirche)
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr
Bedürftigkeit: 
Anträge gibt es in den Bürger-
büro’s der Verbandsgemeinde
Auskünfte z. Bedürftigkeit: 
VG-Verwaltung, Herr Tobias We-
ber, Tel.:  06373-504-240, 
t.weber@vgog.de
Konto:
KSK Kusel, IBAN: 
DE10 5405 1550 0050 0103 47
www.schoenenberg-kuebelberger-
tafel.de

Ambulanter Pflege- und 
Betreuungsdienst  
Inhaber W. Tremmel & 
M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16, 
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr,
Tel. 06373/508641 
Wir sind rund um die Uhr für Sie
erreichbar.

Sozialverband 
VdK Rheinland-Pfalz
Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do. : 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Service-
nachmittag für Arbeitnehmer von
14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung



Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Volkshochschule 
des Landkreises Kusel 
Folgende Kurse beginnen demnächst

Veranstaltungen für die ehemalige Außenstelle Glan-Münchweiler:

2.305
Vanessa Arndt
Pilates Fortsetzungskurs
Wann: 06.04.2017 - 08.06.2017
Dauer: 10 Abende, jeweils donnerstags, 18.00 - 19.00 Uhr
Kosten: 41,00 Euro (gültig bis 12 Teilnehmer)

34,00 Euro (gültig ab 13 Teilnehmern)
jeweils zuzüglich 10,00 Euro Raumgebühr (gültig ab 15 Teilnehmern)

Ort: DGH Herschweiler-Pettersheim, Am Schäfergarten 12,
66909 Herschweiler-Pettersheim

Bitte mitbringen: warme Sportkleidung, dicke Socken, ein Handtuch, eine Matte

Veranstaltungen für die ehemalige Außenstelle Schönenberg-Kbg.:

5.410 Französisch für Anfänger A 1
Fortsetzungskurs
Leitung: Ernestine Zimmer-Stamer
Termin: 8 Abende, 06.04.2017 - 22.06.2017

Donnerstag, 18:30 - 20:00 Uhr 
Ort: Schönenberg-Kübelberg, Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg, St.

Wendeler Straße 16
Kursgebühr: Gebühr: 43,00 Euro (gültig bis 12 Teilnehmende)

Gebühr: 26,00 Euro (gültig ab 13 Teilnehmenden )
Fortsetzung des Kurses vom Februar 2017

5.411 Englisch für Fortgeschrittene A 2.2
Fortsetzungskurs
Leitung: Ernestine Zimmer-Stamer
Termin: 8 Abende, 25.04.2017 - 13.06.2017

Dienstag, wöchentlich, 18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Schönenberg-Kübelberg, Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg ,St.

Wendeler Straße 16
Kursgebühr: Gebühr: 43,50 Euro (gültig bis 12 Teilnehmende) 

Gebühr: 36,00 Euro (gültig ab 13 Teilnehmenden)
Fortsetzung des Kurses vom Februar 2017

5.412 Englisch für Anfänger mit Vorkenntnissen A1.2
Fortsetzungskurs
Leitung: Ernestine Zimmer-Stamer
Termin: 8 Abende, 25.04.2017 - 13.06.2017

Dienstag, wöchentlich, 20:00 - 21:30 Uhr
Ort: Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg, 
Kursgebühr: Gebühr: 43,50 Euro (gültig bis 12 Teilnehmende)

Gebühr: 36,00 Euro (gültig ab 13 Teilnehmenden)
Fortsetzung des Kurses vom Februar 2017

Veranstaltungen für die ehemalige Außenstelle Waldmohr:

6.450 Spanisch für Anfänger mit Vorkenntnissen A1 -vormittags-
Sie möchten einen soliden Einstieg, der Ihnen hilft, sich in Spanisch sprechenden Län-
dern zu verständigen und gleichzeitig eine Grundlage für weiterführenden Kurse zu ha-
ben?
Durch abwechslungsreiche und spielerische Unterrichtsübungen wird durch eine Mutter-
sprachlerin das freie Sprechen erlernt und eingeübt. Der Kurs ist eine Weiterführung des
Herbstkurses und für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen geeignet. Neueinsteiger sind
herzlich willkommen.

(Lehrbuch: „Caminos Neu A1“ ISBN: 978-3-12-514954-0).

Leitung: Rosa Angela Repossi
Termin: 4 Vormittage, 16.03.2017 - 06.04.2017

Donnerstag, wöchentlich, 09:00 - 10:30 Uhr
Ort: Bürgerhaus Waldmohr, Saarpfalzstraße 12, 66914 Waldmohr, VHS-

Raum, 1. OG
Kursgebühr: Gebühr: 18,00 Euro (gültig ab 13 Teilnehmenden)

Gebühr: 22,00 Euro (gültig bis 12 Teilnehmende)

6.451 Spanisch für Anfänger mit Vorkenntnissen A1
Weiterführung zu Kurs 6.450.  Der Kurs ist eine Weiterführung und für Anfänger mit Vor-
kenntnissen geeignet. Neueinsteiger sind herzlich willkommen.
(Lehrbuch: „Caminos Neu A1“ ISBN: 978-3-12-514954-0)
Leitung: Semida Manuela Grosu
Termin: 8 Abende, 27.04.2017 - 29.06.2017

Donnerstag, 19:00 - 20:30 Uhr
Ort: Rothenfeldschule, Bahnhofstraße 57b, 66914 Waldmohr
Kursgebühr: Gebühr: 36,00 Euro (gültig ab 13 Teilnehmenden)

Gebühr: 43,50 Euro (gültig bis 12 Teilnehmende)

6.448 Spanisch für den Urlaub auch für Anfänger geeignet
Dieser Kurs bietet ein erstes Sprachtraining für private oder berufliche Reisen: Sie lernen,
typische Situationen im Hotel, im Restaurant, bei Einladungen oder beim Einkaufen
sprachlich zu bewältigen. Durch das Training einfacher Redewendungen wird es Ihnen
leichter fallen, erste Kontakte zu knüpfen und sich vor Ort zurechtzufinden. Spanisch-
kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Außerdem geht die Dozentin auf verschiedene
Urlaubsregionen ein und gibt landeskundliche Informationen.
Leitung: Semida Manuela Grosu
Termin: 10 Abende, 25.04.2017 - 27.06.2017

Dienstag, wöchentlich, 19:00 - 20:30 Uhr
Ort: Rothenfeldschule, Bahnhofstraße 57b, 66914 Waldmohr
Kursgebühr: Gebühr: 54,00 Euro (gültig bis 12 Teilnehmende)

Gebühr: 45,00 Euro (gültig ab 13 Teilnehmenden)

Die Onlineanmeldung und das komplette Programm der KVHS-Kusel  finden Sie im Inter-
net unter www.kvhs-kusel.de.
Alle Anmeldungen bitte schriftlich an die KVHS-Geschäftsstelle, Lehnstraße 16, 66869
Kusel, Fax-Nr. 06381/91753099 oder per Mail an kvhs@kv-kus.de. Informationen erhal-
ten Sie auch unter der Telefonnummer 06381/917530-10 (KVHS Kusel). In unseren Pro-
grammheften finden Sie hierfür auf der letzten Seite auch Anmeldeformulare.
Die schriftliche Anmeldung ist auch in den jeweiligen Bürgerbüros der VG Oberes Glantal
möglich.

Ihre VHS Außenstelle Oberes Glantal

Ansprechpartner für die VHS Kurse in der ehemaligen Außenstelle Glan-Münchwei-
ler:
Frau Daniela Bardian, Mail: volkshochschule-oberesglantal@web.de 
Tel.-Nr. 06383 925794 oder 0171 3112471

Ansprechpartner für die VHS Kurse in der ehemaligen Außenstelle Schönenberg-
Kübelberg:
Bürgerbüro der VG Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg,
Mail: bb@vgog.de , Tel. Nr.: 06373-504-211

Ansprechpartner für die VHS Kurse in der ehemaligen Außenstelle Waldmohr:
Frau Isabelle Linn, VGV Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
Mail: i.Linn@vgog.de oder VHS-Waldmohr@web.de , Tel. Nr.: 06373-504-125



Gemeinsame Veröffentlichung 
der Ortsgemeinden Schönenberg-Kübelberg, Dittweiler, Altenkirchen, Frohnhofen, Breitenbach, Dunzweiler und 
Waldmohr

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 67655 Kaiserslautern, 14.03.2017
DLR Westpfalz Fischerstraße 12 
Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung Telefon: 0631-36740
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Breitenbach Telefax: 0631-3674255
Az.: 21067-HA8.1. Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes 
Flurbereinigungsverfahren Breitenbach
Vorläufige Anordnung gemäß § 36
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)

I. Anordnung
1. Den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, die von dem vorzeitigen

Ausbau der nachfolgend genannten gemeinschaftlichen Anlagen betroffen sind, wird
zum Zweck des Ausbaues dieser Anlagen ab dem 01.08.2017 Besitz und Nutzung an
den betroffenen Flächen entzogen.

2. Es handelt sich um folgende in dem gemäß § 41 Abs. 3(4) FlurbG am 27.05.2013 fest-
gestellten Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan enthal-
tenen Wege, Gewässer, Bodenlagerflächen und landespflegerische Anlagen:
- Wege: Nr. 11, 121, 123, 124, 126, 134, 152, 153, 163
- Bodenverbesserung (Rekultivierung) Nr. 603, 610, 613
- Landespflegerische Anlage Nr. 703, 709

Der genaue Verlauf der Wege und Gewässer, die landespflegerischen Anlagen und Bo-
denlagerflächen, für deren Ausbau die infrage kommenden Grundstücke ganz oder teil-
weise in Anspruch genommen werden, sind in der Karte, die ein wesentlicher Bestand-
teil dieser Anordnung ist, in Rot dargestellt.

3. Die Teilnehmergemeinschaft Breitenbach wird zum gleichen Zeitpunkt in den Besitz
dieser Flächen eingewiesen.

4. Folgende Flurstücke sind von dieser vorläufigen Anordnung betroffen:
1454/3, 1460, 1461, 1474, 1475, 1478, 1489, 1490, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498,
1501, 1502, 1503, 1504, 1522/1, 1554, 1562, 1564, 1565, 1565/4 1567, 1568,
1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1586, 1587, 1598, 1599, 1599/2,
1600/3,  1601, 1605, 1606, 1609, 1610, 1614, 1616, 1619,  1620, 1622, 1624, 1722,
1805/1,  1970/27,  1995/2, 2100, 2142, 2146, 2205/3, 2235, 2240, 2273, 2275,
2290, 2294, 2300, 2342, 2344/2, 2347, 2372/1,  2409/22, 2409/23, 2409/ 25,
2409/26, 2469/3, 2470/3, 2471/3, 2472/3, 2473/6, 2473/8, 2474/3, 2475/3,
2476/3, 2477/3, 2478/3, 2479/7, 2479/10, 2480/ 3, 2481/6, 2481/9, 2481/10,
2482/3, 2482/4, 2483/4, 2484/4, 2515/4, 2516/4, 2517/4, 2518/4, 2523/7,
2523/10, 2526/2, 2530/ 4, 2530/7, 2534/14, 2650/15, 5755, 5760, 5766/1, 5808,
5810, 5818, 5822, 5878, 6015/1 6019, 6030/1, 6118, 6119, 6119/2, 6287/4 

II. Entschädigung
Eine Entschädigung zum Ausgleich für vorübergehende Nachteile kann nur in Härtefällen
auf Antrag gewährt werden.
Soweit die Teilnehmergemeinschaft über Flächen aus dem Verzicht auf Landabfindung
nach § 52 FlurbG verfügt, können in besonderen Härtefällen auf Antrag Ersatzflächen zur
Verfügung gestellt werden.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt
geändert durch  Art. 17 des Gesetzes vom 22.12.2017 (BGBl. I Nr. 65 S. 3106), wird ange-
ordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben.

IV. Hinweise

1. Die obere und untere Begrenzung der Wege -, sowie der Flächen für Bodenzwischenla-
ger, Bodenanschüttungen und Baustelleneinrichtungen sind wenn notwendig mit
Pflöcken kenntlich gemacht.

2. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten werden ausdrücklich gebeten, die für die
Baumaßnahmen benötigten Flächen spätestens bis zum 01.08.2017 von jeglichen Er-
ziehungseinrichtungen, Rebstöcken oder sonstigem Bewuchs freizustellen und Drah-
terziehungsanlagen zu sichern.

3. Die von der vorläufigen Anordnung betroffenen Bewirtschafter werden darauf hingewie-
sen, dass sie für beantragte Prämien im Rahmen der Agrarförderung in dem jeweiligen
Wirtschaftsjahr ihre Flächennachweise um die jeweiligen Flurstücke entsprechend kor-
rigieren und unverzüglich der zuständigen Bewilligungsbehörde mitteilen (siehe § 3
Abs. 1 Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventi-
onsgesetz - SubvG) vom 29.07.1976 (BGBl. I S. 2034, 2037)).

4. Die Karte sowie ein Abdruck dieser Anordnung liegen ab sofort bei der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg während der
allgemeinen Dienstzeit sowie zusätzlich bei dem Vorsitzenden des Vorstandes der Teil-
nehmergemeinschaft, Herr Lothar Jahns, Schönfelderhof, 66916 Breitenbach und beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz zur Einsichtnahme für die Beteilig-
ten aus.
Die vorläufige Anordnung und die zugehörige Karte können ebenfalls im Internet unter
www.dlr.rlp/... eingesehen werden.

Begründung

1. Sachverhalt:
Das Flurbereinigungsverfahren wurde durch Beschluss des Dienstleistungszentrums
Ländlicher Raum DLR Westpfalz vom 02.02.2006 angeordnet. Die Anordnung ist seit dem
16.03.2006 unanfechtbar.
Der im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft aufgestellte und mit den
Trägern öffentlicher Belange sowie der landwirtschaftlichen Berufsvertretung erörterte
Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan wurde am
27.05.2013 durch die Obere Flurbereinigungsbehörde genehmigt.

Der Vorstand wurde am 13.03.2017 zu den vorgesehenen Regelungen und den Entschä-
digungsfragen gehört.

2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Der Verwaltungsakt wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz als
zuständige Behörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Erlass der Vorläufigen Anordnung ist § 36 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite
546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite
2794).



Die Anhörung des Vorstandes ist erfolgt.
Die formellen Gründe für den Erlass dieser Anordnung liegen vor.

2.2 Materielle Gründe
Zur Erreichung der Ziele der Vereinfachten Flurbereinigung und zur Sicherstellung der
Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist es notwendig, die gemeinschaftlichen Anla-
gen (Wege, Gewässer und landespflegerische Anlagen) teilweise vorweg auszubauen
bzw. herzustellen. Mit dem Ausbau soll insbesondere erreicht werden, dass unmittelbar
nach der Besitzeinweisung die neuen Grundstücke ohne Inanspruchnahme der Grund-
stücke anderer Beteiligter erreicht werden und die Wirkungen der Anlagen sich frühzeitig
entfalten können. Da bereits seit Herbst 2011 im Bereich der betroffenen Flurstücke
größere Schläge aufgrund des freiwilligen Nutzungstausches bewirtschaftet werden und
teilweise entbehrlich gewordene Stichwege weggefallen sind, ist der Vorwegausbau der
Wege erforderlich. 
Die Vermarkung und Vermessung der endgültigen Grenzen der gemeinschaftlichen und
der öffentlichen Anlagen ist bei den vorliegenden topografischen Verhältnissen wirt-
schaftlich nur möglich, wenn die Anlagen vorweg ausgebaut sind. Diese bilden den Rah-
men der für die Landabfindung der Teilnehmer verbleibenden Flächen. Die planerischen
Vorgaben für einen zeitgerechten Verfahrensfortgang unterstreichen die Dringlichkeit der
Ausbaumaßnahmen.
Die sachgerechte Verwendung der für das Haushaltsjahr bereitgestellten öffentlichen Mit-
tel setzt einen planmäßigen und fristgerechten Ausbau der Maßnahmen voraus.
Die Ermessensentscheidung, wann ein vorübergehender Nachteil als Härtefall zu entschä-
digen ist, ist nach Anhörung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft wie unter II. ge-
troffen worden. Bei der Entscheidung über Einzelanträge stellt das DLR auf die betriebli-
chen Verhältnisse der Betroffenen unter Abwägung mit den Interessen der Teilnehmerge-
meinschaft ab.
Die materiellen Gründe für den Erlass dieser Anordnung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden Interesse der Betei-
ligten des Verfahrens, da der vorzeitige Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen der bes-
seren und schnelleren Erreichung der neuen Grundstücke dient und somit eine erhebliche
Erleichterung in der Bewirtschaftung zur Folge hat.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, da der Allgemeinheit
im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Be-
triebe und wegen der in die Bodenordnung investierten erheblichen öffentlichen Mittel

daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz
Fischerstraße 12, 
67655 Kaiserslautern
oder
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz
Neumühle 8, 
67728 Münchweiler/A
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
einzulegen.

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt,
wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden eingegan-
gen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei dem DLR sind besonde-
re technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite
www.dlr.rlp.de unter Elektronische Kommunikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei der ADD sind besondere
technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite
www.add.rlp.de/Elektronische-Kommunikation/  ausgeführt sind.

Im Auftrag
gez. Willi Junk

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist ab sofort die Stelle
einer 

Reinigungskraft

im Rathaus in Waldmohr zu besetzen.

Es handelt sich um eine befristete Teilzeitstelle mit einer regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 20,0 Stunden. Die Reini-
gungszeiten sind nach den Vorgaben der kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) berechnet und
liegen naturgemäß außerhalb der regulären Öffnungszeiten der
Verwaltung. Sie reinigen das Objekt mit einer weiteren Reinigungs-
kraft. 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmun-
gen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Interessenten richten Ihre Bewerbung unter Beifügung der übli-
chen Unterlagen an die

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Fachbereich I - Zentrale Dienste | 
Personalwesen, Kindertagesstätten
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: poststelle@vgog.de

Bewerbungssschluss ist der 31.03.2017

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origina-
le und keine Bewerbungsmappen einzureichen.

Schönenberg-Kübelberg, den 14.03.2017
gez. Lothschütz
Bürgermeister

Altenkirchen
30.03. Reiner Schlicher 77

Börsborn
29.03. Horst Göddel 76

Breitenbach
24.03. Ricardo Lothschütz 85
24.03. Rita Wachter 80
28.03. Hildegunde Bickelmann 83
29.03. Irene Dresch 89
30.03. Helmut Meyer 84

Brücken
25.03. Wilhelm Ecker 79
26.03. Hermann Altherr 83
27.03. Edeltraud Huber 83
27.03. Sigrid Müller 76
28.03. Ludwig Müller 70
29.03. Kilian Jungov 72

Dittweiler
27.03. Karl Heinz Schmöger 76
28.03. Heidemarie Schmuck 73

Dunzweiler
23.03. Margot Brall 76
28.03. Harro Pfaff 75
30.03. Jürgen Peisch 74
30.03. Gretel Zimmer 80 

Frohnhofen

24.03. Waldemar Lingertat 83
28.03. Kurt Kirsch 79

Gries
23.03. Auguste Beisecker 72

Herschweiler-Pettersheim

29.03. Horst Bocken 79
30.03. Rüdiger Becker 73

Ohmbach
23.03. Hans Schmidt 77
24.03. Sieglinde Schulz 79

Schönenberg-Kübelberg
OT Kübelberg
28.03. Hermann Metzger 81

OT Sand
24.03. Raymond Moritz 72
25.03. Peter Dehe 74
25.03. Ellenruth Heintz 85
27.03. Edeltraud Hennes 73
28.03. Hans-Joachim Fröhlich 75
29.03. Lore Feick 73

OT Schönenberg
23.03. Irene Strack 81
28.03. Walter Hermann 80
28.03. Erich Kerner 84

OT Schmittweiler
23.03. Helga Heß 82

Steinbach
26.03. Annegret Gabriel 70

Waldmohr
23.03. Anni Meyer 82
24.03. Philomena Leibrock 82
26.03. Elisabeth Kuhl 74
27.03. Herta Buchinger 89
27.03. Robert Strauss 81
29.03. Ingeborg Becker 87
29.03. Ella Welsch 81
30.03. Hans Roth 78
30.03. Linda Theis 87

Unsere JubilareAbwasserzweckverband
„Mittleres Glantal“

Bekanntmachung
Am Montag, dem 27.03.2017,
findet um 16.00 Uhr im Sit-
zungssaal 1 der Verbandsge-
meindeverwaltung Altenglan
eine Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Abwasser-
zweckverbandes „Mittleres
Glantal“ statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Vergabe der Arbeiten für die

Sanierung der Verbindungs-
sammler, letzter Bauab-
schnitt

2. Informationen 

Nicht öffentlicher Teil:
3. Vergabe der Arbeiten für den

Umbau des Regenüberlauf-
beckens in Friedelhausen
a) Baulicher Teil (Erd-, Tief-

bau- und Stahlbetonarbei-
ten)

b) Technischer Teil (Steue-
rungstechnik und Pumpen-
anlage)

Öffentlicher Teil:
4. Bekanntgabe der Ergebnisse

des nicht öffentlichen Teils

Altenglan, den 14.03.2017
gez. Schmitt
Roger Schmitt
Verbandsvorsteher



Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat im Fachbereich Bauen und Umwelt und bei den Verbandsge-
meindewerken zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils eine Stelle 

eines/einer  Staatlich geprüften Technikers/Technikerin  
Fachrichtung Bautechnik - Tiefbau 
in Vollzeit zu besetzen. Das Gebiet der Verbandsgemeinde Oberes Glantal umfasst 23 Ortsgemeinden mit
insgesamt ca. 29.000 Einwohnern. 

Ihr Aufgabengebiet  
- im Fachbereich Bauen und Umwelt beinhaltet überwiegend die Betreuung der öffentlichen Einrich-
tungen sowie die Begleitung von Straßenbaumaßnahmen und Feldwegeausbau. Aufgabenschwerpunk-
te sind dabei die Erhebung von Mängeln, Beauftragung und Überwachung von Sanierungsarbeiten so-
wie die Baubegleitung von neuen Maßnahmen.  In untergeordnetem Umfang sind auch kleinere Plan-
entwürfe zu erstellen. Aufmaß- und Abrechnungstätigkeiten gehören ebenso zum Anforderungsprofil.  
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Markus Bauer, Tel. 06373/504-180, zur Verfügung.  

- bei den Verbandsgemeindewerken beinhaltet überwiegend die Vorbereitung und Mitwirkung bei der
Vergabe von Bauleistungen nach VOB; Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaß-
nahmen der Wasserwerke und der Kanalwerke, technisches Zeichnen im geografischen Informationssy-
stem (GIS), Aktualisieren und Fortschreiben der Dokumentation von abwassertechnischen und wasser-
technischen Anlagen, Aktualisierung und Anbindung von Sachdaten für GIS. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Johannes Linsmaier, Tel. 06373/504-260, zur Verfügung. 

Wir erwarten von Ihnen  
- eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Techniker/Technikerin, Fachrichtung
Bautechnik - Tiefbau 

- ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Motivation, Leitungsbereitschaft und Flexibilität  

- Kenntnisse in CAD, AVA-Programmen, Geoinformationssystemen sowie ein sicherer Umgang in MS-Of-
fice-Anwendungen 

- Ferner erwarten wir von Ihnen Erfahrung im Bereich des Tief- und Straßenbaus sowie einschlägige
Kenntnisse in Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung nach VOB . 

- Der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B ist ebenfalls eine zwingende Voraussetzung. 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst (TVÖD). Die Stellenbesetzung erfolgt  in Vollzeit und unbefristet. Die Stelle ist nach Entgelt-
gruppe 8 TVöD bewertet. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.  
Interessenten richten ihre Bewerbung bis spätestens 31. März 2017 unter Beifügung der üblichen Unter-
lagen an die  

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal 
Fachbereich I - Zentrale Dienste                                                                                       
Sachgebietsgruppe Personal 
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an poststelle@vgog.de 

Schönenberg-Kübelberg, im März 2017 
Verbandsgemeindeverwaltung: 
gez. Christoph Lothschütz  
Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde  Oberes Glantal sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt

eine Kassiererin/einen Kassierer

für das Freibad Waldmohr . Hierbei handelt es sich um eine unbe-
fristete Saisonbeschäftigung in Teilzeit mit einer durchschnittli-
chen, wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden unter Zugrundele-
gung einer 7-Tage-Woche. 

Zu den Tätigkeiten gehören unter anderem die Betreuung des Kas-
senbetriebes und die Verrichtung von Reinigungsarbeiten und
Pflegearbeiten in den Grünanlagen. 
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Schwerbehinderte
Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Interessenten richten Ihre Bewerbung unter Beifügung der übli-
chen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich I - Zentrale Dienste | 
Personalwesen, Kindertagesstätten
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: poststelle@vgog.de 

Bewerbungsschluss ist der 31.03.2017

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origina-
le und keine Bewerbungsmappen einzureichen.

Schönenberg-Kübelberg, den 14.03.2017
gez. Lothschütz
Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde  Oberes Glantal sucht zum schnellstmögli-
chen Eintritt 

Vertretungskräfte als Reiniger/in
Es handelt sich hierbei zum Beispiel um die Reinigung von
- Grundschulgebäuden im gesamten Gebiet der Verbandsgemein-
de sowie der Büroräume im Rathaus Glan-Münchweiler, Schönen-
berg-Kübelberg und Waldmohr im Vertretungsfalle bei Erkran-
kung, Urlaub oder sonstigen Verhinderungsgründen der re-
gulären Reinigungskräfte. Aufgrund der wechselnden Einsatzorte
sollte die Vertretungskraft flexibel sein und den Führerschein der
Klasse B besitzen. Die Arbeitszeit liegt naturgemäß außerhalb
des Schulbetriebes und der allgemeinen Öffnungszeiten der Ver-
waltung.
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Schwerbehin-
derte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt. 

Interessenten richten Ihre Bewerbung unter Beifügung der übli-
chen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich I - Zentrale Dienste | 
Personalwesen, Kindertagesstätten
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: poststelle@vgog.de 

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origina-
le und keine Bewerbungsmappen einzureichen.

Schönenberg-Kübelberg, den 14.03.2017
gez. Lothschütz
Bürgermeister

Bekanntmachung
Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober
1999; Bekanntgabe der Vertretungsberechtigten

Gemäß § 5 Abs. 2 der EigAnVO gibt der Bürgermeister öffentlich bekannt, wer zur Vertretung des Eigen-
betriebs befugt ist.

Zur Vertretung des Eigenbetriebs der Verbandsgemeinde Oberes Glantal sind befugt:
1. Kaufmännischer Werkleiter, Herr Sven Müller,
2. Technischer Werkleiter, Herr Johannes Linsmaier.

Die Vertretung des Eigenbetriebs obliegt dem kaufmännischen und technischen Werkleiter gemein-
schaftlich (§ 5 Abs. 1 Satz 3 EigAnVO, § 7 Abs. 3 Satz 2 der Betriebssatzung vom 08.03.2017).

Schönenberg-Kübelberg, 17. März 2017
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Lothschütz Christoph
Bürgermeister



Gemeinsame 
Veröffentlichung 
der Ortsgemeinden Schönenberg-Kübelberg, Gries, Nanzdietschweiler
und Waldmohr

Öffentliche 
Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 67655 Kaiserslautern, 13.03.2017
DLR Westpfalz Fischerstraße 12 
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon: 0631-36740
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Telefax: 0631-3674255
Hütschenhausen, Schwarzbach/Glan
Aktenzeichen: 21031-HA6.2. E-Mail:dlr.westpfalz@dlr.rlp.de

Internet: www.dlr.rlp.de

- Feststellung der UVP-
Pflicht -
gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) 
in der Neufassung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert
durch  Art. 2 des Gesetzes vom 30.11.2016 (BGBl. I Nr.57 S. 2749)

Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2, zweiter Halbsatz UVPG des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls
nach § 3c UVPG

In dem Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Hütschenhausen, Schwarzbach/Glan ist der Bau ge-
meinschaftlicher und öffentlicher Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes vorgesehen.

Für das Vorhaben ist eine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Abs. 1 UVPG durchzuführen. 
Diese Vorprüfung des Einzelfalls ist am 09.12.2016 erfolgt.

Das Vorhaben wird nach Einschätzung der Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in der Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen haben, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 

Es besteht daher keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 

Die Unterlagen zur Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung (Screening-Unterlagen) sind für die
Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes im Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum DLR Westpfalz zugänglich.

Im Auftrag
Willli Junk

Die Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal
informiert:
Die Bürgerbüros in Glan-Münchweiler und Waldmohr sind am
Dienstag, den 28.03.2017, wegen einer internen Fortbildungsver-
anstaltung geschlossen.
Das Bürgerbüro in Schönenberg-Kübelberg hat für Sie an diesem
Tag geöffnet.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal

Kreisvolkshochschule, Außenstelle Oberes Glantal;

Ihre Meinung ist gefragt!
Dozenten gesucht!
Das Programm für das Schuljahr 2017/2018 befindet sich derzeit
im Aufbau.

Ganz nach dem Motto „die Nachfrage bestimmt das Angebot“,
möchten wir das Programm der KVHS-Außenstelle Oberes Glantal
auch weiterhin  an den Bedürfnissen und Interessen der gesamten
Bevölkerung ausrichten. 

Aus diesem Grund bitten wir in zweifacher Hinsicht um Ihre Mithil-
fe.

Zum einen sind Vorschläge bezüglich neuer Kurse erwünscht, zum
anderen werden Dozenten für diese Kurse gesucht.

Entscheiden Sie mit uns und füllen Sie nachfolgenden Abschnitt
aus.

�             �                �                 �                  �                 �

Nachstehendes Kursangebot wäre aus meiner Sicht wünschens-
wert:

Ich stehe als Dozent zu folgendem Thema/Angebot im Schuljahr
2017/2018 zur Verfügung:

Name und Anschrift:

(Telefonnummer)

Bitte senden Sie uns diesen Fragebogen bis 06.04.2017 zu:

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
z.Hd. Tobias Weber
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Tel.-Nr.:
06373-504-240).

Flohmärkte sind amüsant und ver-
sprechen die Möglichkeit für wenig
Geld einen kleinen Schatz zu fin-
den.
Der SMC (Schiffsmodellbauclub)
Ohmbachsee e.V. veranstaltet sei-
nen 2. Flohmarkt für Modelle aller
Art, Eisenbahnartikel und Alles, was
für Hobby und Freizeit Verwendung
finden kann, am Sonntag, dem 9.
April von 10 - 16 Uhr in der Freizeit-

halle Gries. 
Die Freizeithalle in Gries am Ohmb-
achsee mit der Seestube boten
schon im vergangenen Jahr den per-
fekten Rahmen zum Stöbern in den
vielen angebotenen Liebhaber-
stücken von A wie Auto bis Z wie
Zahnrädchen.
Sicher wird auch in diesem Jahr der
Flohmarkt am Sonntag, dem 9. April
in der Freizeithalle/Seestube am

Ohmbachsee ein guter Anlass für
einen Besuch sein.
Wenn Sie Interesse an einer Teil-
nahme haben, so können Sie unter
der Nummer 0178/2700600 anru-
fen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Schiffsmodellbauclub 
Ohmbachsee
Robert Bohlander

Flohmarkt
am 9. April 2017 in der Freizeithalle Gries

Rathäuser geschlossen
Am Mittwoch, 5. April 2017, ab 12.00 Uhr sind die Rathäuser der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal wegen einer betrieblichen Ver-
anstaltung geschlossen.



Freiwilliges soziales Jahr
Auch im Schuljahr 2017/2018 suchen wir junge Menschen zur
Leis tung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ). Wir bieten FSJ-Plät-
ze in folgenden Einrichtungen:
- Ganztagsschule der Grundschule Schönenberg-Kübelberg
- Ganztagsschule der Grundschule Brücken
- Ganztagsschule der Grundschule Altenkirchen
- Ganztagsschule der Grundschule Waldmohr
- Betreuungsangebot der Grundschule Breitenbach
- Gemeindekindertagesstätte Breitenbach
- Gemeindekindertagesstätten I und II Waldmohr
- Gemeindekindertagessstätte Ortsgemeinde Schönenberg-Kbg.,
OT Sand

- Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg (hier sollte der/die Frei-
willige mind. 18 Jahre alt sein)

- Jugendhaus Waldmohr (hier sollte der/die Freiwillige nach Mög-
lichkeit die Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen)

Ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) richtet sich an Jugendliche zwi-
schen 16 und 27 Jahren. Das FSJ beginnt am 01.09.2017 und dau-
ert in der Regel 12 Monate. Die Freiwilligen erhalten ein Taschen-
geld und die Sozialversicherungsbeiträge werden übernommen.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die beruf-
liche Zukunft und kann für einige Ausbildungsgänge als Praktikum
anerkannt werden. Auch kann es bei der Vergabe von Studienplät-
zen angerechnet werden. 

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist anerkannte Beschäfti-
gungsstelle im freiwilligen sozialen Jahr und wird gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Interessenten richten ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich I - Zentrale Dienste/
Personalwesen, Kindertagesstätten 
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg 
oder per Email an: poststelle@vgog.de 

Gerne beantworten wir Ihnen weitere Fragen zum FSJ unter der Tel.
06373 / 504-140 (Frau Melanie Göddel) oder Tel. 06373/504-141
(Frau Eva Maria Ambos).

Schönenberg-Kübelberg, im März 2017 
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Der soziale Gedanke spielt eine we-
sentliche Rolle. Die Inhaberin der
Brücken-Apotheke, Frau Susanne
Heusler hat sich getreu diesem Mot-
to wieder etwas für den guten Zweck
einfallen lassen. Regelmäßig wird
für die Kindertagesstätte wie auch
beispielsweise für die Tafel im Süd-
kreis gespendet. Dieser Tage konnte
die Leiterin der Tafel, Frau Erika
Scheuer gemeinsam mit dem Bür-
germeister der Verbandsgemeinde

Oberes Glantal Christoph Loth-
schütz einen Scheck in Höhe von
318,59 Euro in Empfang nehmen.
Der Betrag stammt aus der letztjähri-
gen Weihnachtstombola und dem
sogenannten „Tütenschwein“ der
Apotheke. Erika Scheuer und Chri-
stoph Lothschütz bedankten sich für
die großzügige Spende mit den Wor-
ten, dass durch ein solches Engage-
ment die ehrenamtlich geführte Ta-
fel auf Dauer gesichert wird.

Brücken-Apotheke 
spendet für die Tafel

Öffentliche 
Ausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit Sitz in Schönenberg-
Kübelberg schreibt im Namen der Ortsgemeinde Hüffler folgende
Arbeiten auf Grundlage der VOB/A aus.

Landschaftsbauarbeiten DIN 18320 mit Pflasterdecken u.
Plattenbelägen DIN 18318, Friedhof Hüffler, Friedhofstraße
66909 Hüffler

ca. 595 m² Abbruch Pflaster-und Plattenbeläge
ca. 295 m Abbruch Bordsteine
ca. 380 m³ Erdaushub und Einbau
ca. 200 m² FSS und STS
ca. 1200 m² Oberboden einbauen
ca. 130 m Drainage
ca. 60 m Wasserleitung
ca. 94 m Stützwinkel
ca. 320 m Bordsteine
ca. 440 m² Betonpflasterbelag
ca. 150 m² Betonplattenbelag als Grabeinfassung
ca. 38 m Kniegurtgeländer, verzinkt

Aufteilung nach Losen: nein

Ausführung: 24.04.2017 bis 02.6.2017

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Submission: Montag, 10.04.2017 um 11.00 Uhr
Bei Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg,
Zimmer S1-4.05 (Besprechungsraum)
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
(Bei der Eröffnung dürfen Bieter und deren Bevoll-
mächtigte zugegen sein)

Anforderung: bis Freitag, 24.03.2017, schriftlich bei
MEGARON Architektengemeinschaft Brenneiser
+ Fetzer,
Trierer Str. 114, 66869 Kusel; 
Tel. 0 63 81-80 888, Fax 0 63 81-99 39 11
info@megaron-architekten.de

Versand: Montag, 27.03.2017

Kostenbeitrag: je Gewerk 30,00 EUR
Der Betrag ist unter Angabe des Verwendungs-
zwecks auf das Konto
IBAN: DE10 5405 1550 0000 0291 57
BIC MALADE51KUS einzuzahlen 
(Schecks werden nicht akzeptiert).
Die Rückerstattung der Kostenbeiträge ist ausge-
schlossen.

Bieter: Zum Eröffnungstermin zugelassen sind Bieter und
ihre Bevollmächtigten.

Zahlungsbedingungen: Gemäß Verdingungsunterlagen

Zuschlagsfrist: endet am 8.5.2017

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Schönenberg-Kübelberg, 18.3.2017
gez.: Lothschütz, Bürgermeister

Grundschulen
Schönenberg-
Kübelberg, 
Altenkirchen
und Kitas: 
Brücken, Dittweiler

Gasthaus Frische Quelle

Montag
Gemüsesuppe mit Laugengebäck,
Kirschpuddingkuchen

Dienstag
Spaghetti Bolognese mit buntem
Salat, Erdbeerjoghurt
Muslimen: Rinderhack

Mittwoch
Käsespätzle mit Gurkensalat, Apfel-
mus

Donnerstag
Puten Cordon Bleu mit Kaisergemü-
se und Kartoffeln, Schokopudding

Freitag
Fischtaler in Tomatensoße und Reis
mit Eisbergsalat, Mandarinenquark

Ganztagsschule
Waldmohr

Restaurant La Pergola

Montag:
Rahmschnitzel ohne Pilze, Rosen-
kohl, Petersilienkartoffeln, Apfelmus

Dienstag:
Lyonerpfanne, Kopfsalat, Joghurt mit
Bananen

Mittwoch:
Maultasche in Rinderkraftbrühe,
Mais-Paprika-Salat, Schoko-Pud-
ding

Donnerstag:
Tortellini in Sahnesoße, Eisberg-To-
maten-Salat, frisches Obst

Freitag*:
Pizza mit Tomatensoße, Käse und
Salami, Karottensalat, firsches Obst

* Nur für Betreuungsangebot
der Grundschüler

Speiseplan 
27.03. bis 31.03.2017

Das Fundamt Schönenberg-
Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurde eine Sonnenbrille
(Fundort: Schönenberg-Kübelberg) als Fundsache abgegeben.

Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, melde sich bitte
im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210.

Gesucht: 2 FSJ-ler  
Glan-Münchweiler. 2FSJ-ler an der
Grundschule der Glantalschule
Glan-Münchweiler ab dem 01.08.
2017 gesucht.
Dein Einsatz in Ganztagsschule und
Verwaltung.
Meldung in der Schule!

Infos unter:
www.freiwilligendienst-rlp.de
Tel. 06383/925960 Glantalschule
d.assmann@glantalschule.de
Bewerbung: www.fwd-rlp.de



die Vorstandschaft unseres Förder-
vereins lädt Sie recht herzlich zur
Mitgliederversammlung am Don-
nerstag, den 30.03.2017 um 19.30
Uhr in die Grundschule Altenkir-
chen ein.

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 

2.  Jahresbericht 
3.  Kassenbericht 
4.  Bericht der Kassenprüfer 
5.  Entlastung des Vorstandes
6.  Neuwahlen
7.  Verschiedenes 

Wir freuen uns über Ihr Erscheinen,
die Vorstandschaft

FÖRDERVEREIN GRUNDSCHULE
ALTENKIRCHEN

JUZ KIDS

Öffnungszeiten des offenen
Treffs:
Montag - Freitag
15.00 Uhr bis 19.30 Uhr, offener
Treff
Jugendzentrum Schönenberg-Kü-
belberg, Saarbrücker Str. 121,
66901 Schönenberg-Kübelberg, Te-
lefon 06373/892915, Juz@vgsk.de

Anmeldung: 
Für alle Projekte gilt eine Anmelde-

pflicht. 
Die Teilnehmer werden in der Rei-
henfolge der Anmeldung berück-
sichtigt! 

Projekte im März
Samstag, 25. März 2017
Calypso Saarbrücken

Zeitraum: 14.00 bis 18.30 Uhr 
Alter: 12 Jahre
Kosten: 10 Euro

Informationen

Energietipp

(VZ-RLP / 13.03.2017) Wärmepum-
pen erfreuen sich steigender Be-
liebtheit. Der Umwelt Wärme zu ent-
ziehen und mittels Druck auf Heiz-
temperatur zu bringen, scheint eine
elegante Lösung, um mit wenig
Strom viel heraus zu holen.
Da Tiefenbohrungen größere Teile
eines Grundstücks betreffen kön-
nen, werden solche Bohrungen sel-
ten bei Bestandsgebäuden durch-
geführt, wo Gärten und Höfe bereits
angelegt sind. Eine Alternative zu
einer Erdwärmepumpe ist die Luft-
Wärmepumpe. Sie erbringt jedoch
viel weniger Wärme, denn im Winter
ist die Wärmequelle Luft viel kälter
als das Erdreich. Deshalb kann die
eine oder andere Luft-Wärmepumpe
in einem kalten Winter statt ökolo-
gischer Wärme eine hohe Strom-
rechnung produzieren. 
Eine Luftwärmepumpe sollte also
nur bei Bestandsgebäuden in Erwä-
gung gezogen werden, die bereits
komplett energetisch saniert wur-
den. Auch sollten die Heizkörper so
dimensioniert sein, dass sich das
Haus mit einer niedrigen Vorlauf-

temperatur beheizen lässt - ideal
sind Flächenheizungen, etwa im
Fußboden.

Schließlich muss auch berücksich-
tigt werden, dass Luft-Wärmepum-
pen erheblichen Lärm produzieren
können. Ob sich eine Wärmepumpe
für Ihr Haus eignet und zu allen an-
deren Fragen des Energiesparens
berät der unabhängige Energiebe-
rater der Verbraucherzentrale nach
Terminvereinbarung.

Die Beratungsgespräche sind kos -
tenlos. Die nächsten Sprechstun-
den der Energieberater finden wie
folgt statt:
- Schönenberg-Kübelberg: Sams-
tag, den 15.04.17 von 10 - 12.15
Uhr in der Verbandsgemeindever-
waltung, Rathausstraße 8, Voran-
meldung unter 0 63 73/504-105. 

- Waldmohr: Samstag, den 01.04.
17 von 8.30 - 13.45 Uhr im Bürger-
haus, Saarpfalzstraße 12, Sei-
teneingang benutzen (Feuerwehr -
einfahrt). Voranmeldung unter
06373/503-123.

Wärmepumpen im Altbau
sinnvoll?

Einladung zur 
Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder und Interessierte,

ALTENKIRCHEN

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 30.03. 2017, um 19:00 Uhr, findet in der Kin-
dertagesstätte „Sonnenhügel“, Bergstraße 14 in 66903 Altenkir-
chen eine Sitzung des gemeinsamen Kindergartenausschusses der
Ortsgemeinden Altenkirchen und Frohnhofen statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Erweiterung der Kindertagesstätte "Sonnenhügel";

Beratung und Beschlussfassung

Altenkirchen, den 15. März 2017
gez. Manfred Geis
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Satzung 
zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Ortsgemeinde Altenkirchen vom 15. März 2017

Der Ortsgemeinderat Altenkirchen hat aufgrund des § 24 der Ge-
meindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie den §§ 2 Absatz
1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in seiner Sitzung
vom 02.03.2017 folgende Satzung beschlossen, die hiermit be-
kanntgemacht wird:

Artikel I
Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzung vom 17.08.2016 wird
wie folgt geändert.

I.  Reihengrabstätten
3.  Die Gebühr zur Inanspruchnahme einer anonymen Urnenrasen-

grabstätte für die Dauer der Ruhezeit (inkl. Überlassung, Grab-
herstellung und Pflege) wird von 480,00 Euro auf 380,00 Euro
reduziert.

Artikel II
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Altenkirchen, den 15. März 2017
gez. Geis
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, 
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, 15. März 2017
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Lothschütz
Bürgermeister

Nachschau 
zur Mitglieder-
versammlung 
Altenkirchen. Die Mitgliederver-
sammlung des Musikverein Alten-
kirchen e. V. fand am 05.03.2017
im Schützenhaus Altenkirchen
statt. Nach Begrüßung der Anwe-
senden durch den 1. Vorsitzenden
wurde den verstorbenen Mitglie-
dern mit einer Schweigeminute ge-
dacht. Im Anschluss folgte ein Rück-
blick auf die Auftritte, Veranstaltun-
gen und Termine im letzten Jahr.
Insgesamt fanden über 80 Aktivitä-
ten statt, was vor allem auf die mu-
sikalische Zusammenarbeit mit
dem Musikverein Oberland Frohn -
hofen gründet. Ein Highlight war
das zweite gemeinsame Konzert der
beiden Vereine, welche als „Die
Kohlbachtaler Musikanten“ im De-
zember über 100 Gäste im Jugend-
heim in Altenkirchen begrüßen
konnten. Es folgte der Bericht des
Kassierers, welcher ein wirtschaft-
lich solides Jahr präsentierte. Dar-
aufhin folgten die Ausführungen
der Kassenprüfer und die Entlas -
tung der Vorstandschaft durch die
Versammlung. Im Anschluss wurde
der Neufassung der Satzung ein-
stimmig zugestimmt, welche zuvor
durch den 1. Vorsitzenden vorge-
stellt wurde. Der nächste Tagesord-
nungspunkt waren die Neuwahlen.
Aus dem Vorstand schieden als 2.
Vorsitzender Gerd Jung und als Bei-
sitzer Edwin Clemens aus. Der Ver-
ein dankt Gerd Jung für 37 Jahre und
Edwin Clemens für 20 Jahre geleis -
tete Vorstandsarbeit und für ihr
großes Engagement während ihrer
bis heute andauernden Mitglied-
schaft. Neu gewählt wurden Peter
Brutschy als 
2. Vorsitzender, Kristin Buchinger
als Schriftführerin und als Beisitzer
Erik Bauer und Martin Amann. Die
Mitgliederversammlung beschloss
zudem über die Festsetzung eines
neuen Mitgliedsbeitrags. Da im Vor-
feld der Versammlung keine schrift-
lichen Anfragen bzw. Anträge einge-
reicht und währenddessen auf
Nachfrage des 1. Vorsitzenden kei-
ne weiteren Anliegen oder Wünsche
genannt wurden, schloss dieser die
Mitgliederversammlung. Der Verein
wünscht allen Mitgliedern in musi-
kalischer, aber vor allem in gesund-
heitlicher und privater Hinsicht ein
positives Jahr 2017 und bedankt
sich für das erfolgreiche letzte Jahr.

MUSIKVEREIN

Machen 
Ihrer Werbung

Druck:
Anzeigen im 

Kleinanzeigen sind erfolgreich und preiswert!



BÖRSBORN

Handarbeits-
stammtisch

Börsborn. Am Donnerstag den
23.03. findet um 19:00 Uhr ein
Handarbeitsstammtisch im Dorfge-
meinschaftshaus statt.

LANDFRAUENVEREINTUS

Hinkelstein
Wander halbmara -
thon Otterberg
26. März 2017 

Börsborn. Abfahrt mit PKW am Dorf-
gemeinschaftshaus:  8:00 Uhr . Rei-
ne Wanderzeit ca. 6,0 Stunden. ca.
22,0 km  ca. 325 hm.  
Festes Schuhwerk ist notwendig
Wanderstöcke sind teilweise.In un-
mittelbarer Nähe zur imposanten Ab-
teikirche Otterberg  starten wir unse-
ren Rundkurs auf einem Teil des zer-
tifizierten Hinkelsteinweges. Neben
naturbelassenen Waldwegen und
Passagen übers freie Feld, vorbei an
historischen Grenzsteine, Menhiren
und idyllischen Weihern genießen
wir atemberaubende Ausblicke zum
Donnersberg. 
Die Streckenführung ist durchgängig
markiert und unterwegs sind ver-
schiedene Verpflegung- und Kon-
trollpunkte eingerichtet.Weiter
Rucksackverpflegung sowie Trai-
ningsgewicht nach Bedarf  mitneh-
men. 15 Euro Startgebühr bitte pas-
send bereithalten. 

Er kennen eich uff e besonnerie Wan-
nerung freie…

Heute schon vormerken:    
Lichtenburg - Remigiusberg
Strecken  wanderung am 14. April
2017

Börsborn. Am Samstag, dem 8. April
2017 um 18.00 Uhr findet im Sport-
heim die ordentliche Mitgliederver-
sammlung des TuS Börsborn statt.
Hiermit wird diese Versammlung
gemäß § 13 (Abs. 4 und 5) der Ver-
einssatzung einberufen und es er-
geht Einladung an alle Mitglieder.

Nachfolgende Tagesordnung wur-
de vom Vereinsausschuss be-
schlossen:
1. Abgabe des Rechenschaftsbe-

richtes, der Haushaltsrechnung
und des Kassenberichtes durch
den Vorstand (§ 14 Abs. 1a),

2. Bericht der Rechnungsprüfer über
die Kassenprüfung (§ 14 Abs. 1b),

3. Entscheidung über die Entlastung
des Vorstandes (§ 14 Abs.  1c),

4. Satzungsänderung (Anpassung
des § 13 Abs. 4 aufgrund der Än-
derung des Veröffentlichungsor-
gans – Wochenblatt Oberes Glan-
tal-Der Südkreis)

5. Neuwahl der Mitglieder von Ver-
einsvorstand und -ausschuss (§
16 der Satzung)

6. Sonstiges.

Anträge zur Tagesordnung der Mit-
gliederversammlung sind gemäß §
13 Abs. 6 bis spätestens eine Woche
vorm Versammlungstermin bei ei-
nem Vorstandsmitglied (Georg Feh-
rentz, Ralf Kuckert, Walter Weber
oder Klaus Schillo) schriftlich einzu-
reichen.

Die Vorstandschaft

Einladung
zur Mitglieder-
versammlung 
Börsborn. Sehr geehrte Damen und
Herren, am Freitag, 24.3.2017, 20
Uhr findet im Dorfgemeinschafts-
haus Börsborn eine Mitgliederver-
sammlung der Wählervereinigung
Börsborn e.V. statt. 

Auf der Tagesordnung stehen die
satzungsmäßigen Punkte wie Be-
richt des Vorstandes, Rechnungs-
prüfung und Entlastungserteilung
sowie Wünsche und Anträge. 

Neben den Mitgliedern sind interes-
sierte Börsborner Bürgerinnen und
Bürger eingeladen.

WÄHLER-
VEREINIGUNG

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 30.03.2017 um 20:00 Uhr, findet im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses, Hauptstraße 27 in 66904 Börsborn,
eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Börsborn
statt.

Tagesordnung:
öffentlich:
1. Verpflichtung von nachrückenden Ratsmitgliedern

2. Nachwahl von zwei Mitgliedern für den Rechnungsprüfungsaus-
schuss

3. Diskussion zu Bauvorhaben in der Ortsgemeinde im Jahr 2017
und 2018 mit Beschluss zum weiteren Vorgehen
a) Verlegung und Neubau von Bushaltestelle
b) Planung für Straßenausbaumaßnahmen
c) Feldwegebaumaßnahmen

4. Fragen der Ratsmitglieder

5. Einwohnerfragestunde

Hinweis zu TOP 5 - Einwohnerfragestunde
Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen
aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung stellen sowie Anregun-
gen und Vorschläge unterbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen möchte, wird gebeten, die Fragen spätestens drei
Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Ortsbürgermeister
Franz Sommer einzureichen.

6. Informationen

nichtöffentlich:
7. Pachtangelegenheiten

Börsborn, den 16. März 2017
gez. Franz Sommer
Ortsbürgermeister

TUS

BREITENBACH

Breitenbach. Die jährliche Haupt-
versammlung fand am 05.03.2017
um 15.00 Uhr im Schützenhaus
Breitenbach statt. Der 1. Vorsitzen-
de Herr Jürgen Fleck begrüßte alle
Anwesenden und berichtete nach
der Totenehrung über die Aktivitä-
ten des vergangenen Jahres. Es
folgten die Berichte der Chorleiter,
der Vertreterin der Theatergruppe
und der Kassiererin. 
Hervorzuheben im Rückblick des
Jahres 2016 wäre das Jubiläums -
konzert anlässlich des 130 jährigen
Bestehen des GV Eintracht, die  mu-
sikalische Weinprobe der Eintracht
Singers und Gastauftritte in Mar-
tinshöhe, Dörrenbach und Stein-
bach. Erwähnenswert auch die Mit-
wirkung beim Dorffest (Flammku-
chen und Mittagessen), beim Sport-
fest (Unser Dorf spielt Fußball) und
dem Pokalschießen des Schützen-
verein.
Nach dem Bericht der Kassenprüfe-
rin wurde die Vorstandschaft ein-
stimmig entlastet.

Die Neuwahlen ergaben folgende
Aufstellung:
1. Vorsitzender Jürgen Fleck
2. Vorsitzender Peter Sablowski    
Kassiererin Gisela Hetterich
Schriftführer Klaus Zimmer
Pressewartin Ute Zimmer
Stellv. Kassierer und Vertreter der
passiven Mitglieder - Georg Malter
Beiräte sind: 
Fernau Martin, Fernau Werner (Eh-
renvorsitzender), Fleck Petra (Ver-
treterin der Theatergruppe), Klos
Ilse, Köhler Annerose (Notenwar-
tin), Sablowski Hella, Schlick Eg-
bert, van Wageningen Karin und
Weis Eva 

Der 1. Vorsitzende bedankt sich bei
allen Gewählten für die Bereitschaft
zur Vorstandsarbeit und hofft auf
eine gute Zusammenarbeit.

Ausblicke 2017
Am Pfingstsonntag dem 04.06.
2017 findet unser Helferfest in et-
was anderer Form statt. Einladun-
gen gehen noch schriftlich an die
betreffenden Personen.

Für die Konzertreise vom 13.06. bis

18.06.2017 in den Bayrischen Wald
sind noch einige Plätze frei. Anfra-
gen nimmt Herr Peter Sablowski
Tel. 06386 7458 gerne entgegen.

Unser traditionelles „Waffele
backe“  findet auch dieses Jahr wie-
der am Jägersburger Strandfest
statt.  Termin ist vom 30.06.-
03.07.2017

Neue Sänger und Sängerinnen sind
jederzeit herzlich Willkommen. Die
Proben finden jeden Donnerstag um
19.30 Uhr im Schützenhaus statt.

Rückblick der 
Jahreshauptversammlung 

GESANGVEREIN 1896 E INTRACHT

Bekanntmachung
In der Sitzung des Ortsgemeinderates Breitenbach am 22. Februar
2017 wurde Herr Sören Ellmer, Friedhofstraße 4 vom Ortsgemein-
derat zum Beigeordneten gewählt. Herr Sören Ellmer tritt die Nach-
folge von Herrn Peter Frede an, der sein Amt niedergelegt hatte.  

Breitenbach, 15. März 2017
gez. Knapp, Ortsbürgermeister

LANDFRAUENVEREIN

„Last Minute“
Breitenbach. Mit Bus und Bahn
nach Saarbrücken: Am  Sa. 1. April
zur Besichtigung des Staatsthea-
ters. Um 14:00 Uhr Beginn der
Führung unter sachkundiger Lei-
tung von Herrn Bächle. Kosten :
3,00 EUR.
An „Reisekosten“ insgesamt ent-
stehen ca. 7,00 EUR. pro Person,
günstig durch die Gruppentages-
karte.
Vorkasse also 10,00 EUR bei Anmel-
dung auf der Liste in der Bäckerei
Körbel.

Abfahrt am Buswendeplatz Breiten-
bach (BWP) um 10:16 Uhr, Abfahrt
in Neunkirchen mit Bahn um 10:58
Uhr; Ankunft Saarbrücken 11:25
Uhr Rast oder Imbiss in der schönen
Europa Galerie ganz  nahe am Bahn-
hof.
Weiter zu Fuß oder mit Bus (Preis in-
clusive s.o.) zum Theater.

Rückkunft. 
Ab Saarbrücken um 17:51 Uhr,
Neunkirchen an 18:08 Uhr. Weiter
mit Bus ab Bahnhof um 18:32 Uhr
Leider nur bis Lautenbach um 18:49
Uhr. Danach Fußmarsch oder „Ab-
holdienst“ !

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer
Euer Vorstandsteam.
Bei Fragen: Elke Witzel  (0681)
51279

Einladung 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 8. April 2017

Das Revier 
der SCHNÄPPCHENJÄGER:
Das  .



BRÜCKEN

MUSIKVEREIN

Brücken. Am Samstag, 25. März
2017 findet um 19.30 Uhr im katho-
lischen Pfarrzentrum St. Laurentius
in Brücken das gemeinsame Kon-
zert der „Original Westpfälzer Musi-
kanten“ des Musikvereins Brücken
und des Jugendblasorchesters Süd-

kreis statt. Das Konzertprogramm
bietet einen bunten Querschnitt aus
dem Repertoire der beiden Ensem-
bles. Karten für das Konzert gibt es
an der Abendkasse oder im Vorver-
kauf bei Weinkönig in Brücken zum
Preis von 5,- EUR.

Konzert 
des Musikvereins

Brücken. Der Verein der Hunde-
freunde Brücken und Umgebung
lädt für Sonntag, 26 März, um
14:00 Uhr zu einer Mitgliederver-

sammlung in sein Vereinsheim in
der Fliegendell ein. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
Neuwahlen.

VEREIN DER HUNDEFREUNDE

Mitgliederversammlung

DITTWEILER

LANDFRAUENVEREIN

Dittweiler. Unsere Veranstaltung
„Rückenfitness“ am Mittwoch,
29.03.2017 um 19.30 Uhr fällt aus
organisatorischen Gründen leider

aus.

Bitte als Ersatztermin Mittwoch,
12.04.2017 vormerken.

Dittweiler. Diese Stadt im Natur-
park Steinwald, zwischen Fichtelge-
birge und Oberpfälzer Wald gele-
gen, ist in diesem Jahr das Reiseziel
des Gesangvereins „Frohsinn“ Ditt-
weiler. Vom 30. Juni bis 3. Juli 2017
werden wir im Hotel „Steinwald-
haus“ unsere Zelte aufschlagen.
Bayrische Gastlichkeit und eine
sehr gute regionale Küche erwarten
uns. Natürlich sind auch wieder
Ausflüge in Planung. Die Ziele ste-

hen noch nicht genau fest, denn die
Möglichkeiten sind groß: Eine Bä-
derfahrt ins nahe Tschechien oder
in die fränkische Schweiz, nach
Nürnberg oder, oder, oder…                         
Merken Sie sich den Termin vor!
Und übrigens: auch Nichtmitglieder
können gern mitfahren.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr
Klaus Schmuck unter der Telefon-
Nr. 06386/7053 gern zur Verfü-
gung.

GESANGVEREIN FROHSINN

Dittweiler. Vorige Woche wurden
wir Vorschulkinder eingeladen, an
der Vorstellung der Märchenerzäh-
lerin in der Grundschule Brücken
teilzunehmen. Wir fuhren mit dem
Schulbus zur Schule und frühstück-
ten zunächst einmal. Anschließend
gingen wir auf den Schulhof. Es war
für uns etwas besonderes, den Pau-
senhof alleine zu nutzen.
Aber dann ging es auch bald los: Im
Lesespeicher empfing uns eine
märchenhafte Athmosphäre mit
bunten Tüchern, Kerzen und
Schlummerlicht. Die Märchenerzäh-
lerin stellte sich kurz vor. Mit einem

zauberhaften Mitmachlied reisten
wir ins Märchenland. Die Geschich-
te vom Grüffelo war zwar vielen
schon bekannt, aber ganz gebannt
hörten wir alle zu. Danach hörten
wir das Märchen vom Königssohn,
der eine Engelshaut übergestreift
hatte. Mit verschiedenen Instru-
menten untermalte die Märchener-
zählerin die Darstellung. 
Es war ein tolles Erlebnis, Märchen
und Geschichten auf diese Art ken-
nenzulernen. Wir bedanken uns auf
diesem Wege recht herzlich für die
Einladung und die zauberhafte Vor-
stellung.

KINDERGARTEN „BLÜTENZAUBER“

Besuch im Märchenland
OBST- UND

GARTENBAUVEREIN

Mitglieder-
versammlung 
des OGV e.V. Dittweiler 
mit Neuwahlen 

Dittweiler. Die jährliche Mitglieder-
versammlung fand am 5. März 2017
im Jugendraum über dem Kinder-
garten in Dittweiler statt. Nach den
Berichten der Vorstandschaft wurde
den verstorbenen Mitgliedern in ei-
ner Schweigeminute gedacht. Dem
Vorstand wurde danach einstimmig
Entlastung erteilt. Die Neuwahlen
führten zu folgendem Ergebnis: 
1. Vorstand: Reiner Sander
2. Vorstand: Harry Scherer
3. Kassenwart: Gerd Sander
4. Schriftführerin: Christa Hellwig
5. Beisitzer: Armin von Blohn, Ste-

fan Becker, Walter Weyrich
Zu Kassenprüfern wurden Frau Chri-
stel Kloß und Herr Dieter Weber ge-
wählt.Unter dem Tagesordnungs-
punkt Wünsche und Anträge wur-
den einige Vorschläge und Ideen
entwickelt, die die Vorstandschaft
umsetzen will. Näheres darüber in
den nächsten Wochen. Und zur Erin-
nerung: Auch die Vorblütensprit-
zung steht wieder an. Anmeldung
bei Herrn Reiner Sander unter der
Telefon-Nr. 06386/7442.

Veranstaltung fällt aus

Kennen Sie eigentlich
Erbendorf?

Sehr geehrte Eigentümerinnen und Eigentümer, sehr geehrte Erbbauberechtigte, im Rahmen eines lan-
desweiten Programms werden im Zuge von technischen Arbeiten zur Führung und Weiterentwicklung des
Liegenschaftskatasters die Flächenangaben der Flurstücke innerhalb der Gemarkungen überprüft. Beim
Vergleich der neu ermittelten Flächen mit den im Liegenschaftskataster nachgewiesenen amtlichen
Flächen kommt es in vielen Fällen zu Abweichungen in der Flächengröße. 

Warum ist das so? 
Die geometrische Form eines Flurstücks geht auf die so genannte Urvermessung - die erstmalige Vermes-
sung eines Flurstücks Anfang/ Mitte des 19. Jahrhunderts - zurück. Die damaligen Vermessungen dienten
in erster Linie dazu, möglichst schnell eine Besteuerungsgrundlage zu schaffen. Messmethodik, techni-
sche Ausstattung und Sorgfalt bei der Erhebung sind nicht mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit heu-
tiger Vermessungs- und Flächenermittlungsverfahren zu vergleichen. Die damals aus der Katasterkarte
und ggf. aus Vermessungszahlen abgeleiteten Flächenangaben sind aus diesen Gründen mit Ungenauig-
keiten behaftet, insbesondere dann, wenn zwischenzeitlich keine neueren qualitätsverbessernden Maß-
nahmen (Vermessungen) stattgefunden haben. 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 14 Abs. 2 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungs-
wesen in Rheinland-Pfalz vom 20. Dezember 2000 in der jeweils gültigen Fassung) sind wir verpflichtet,
unrichtige bzw. ungenaue Flächenangaben zu berichtigen, wenn die zulässige Toleranz überschritten
wird und die neu ermittelte Fläche zweifelsfrei richtiger (zuverlässiger) als die bisherige Angabe ist. 
In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich durchdie Flächenberichti-
gung nichts an den Grenzen des Flurstücks in der Örtlichkeit ändert. Es wird lediglich die alte Flächenan-
gabe durch eine neue (exaktere Berechnung) ersetzt. 
Soweit sich bei den Neuberechnungen abweichende Ergebnisse von den bisherigen Flurstücksgrößen er-
geben, werden die neuen Flurstücksflächen den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten
in Form einer ortsüblichen Bekanntmachung öffentlich bekannt gegeben. 
Fragen zu der Maßnahme werden Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne beantworten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz

Information des
Vermessungs- und 
Katasteramtes Westpfalz
zur Durchführung von Flächenberichtigungen in der Gemarkung Dittweiler 



Ortsübliche Bekanntmachung
über die öffentliche Bekanntgabe der Aktualisierung des Liegenschaftskatasters 

In der Gemarkung Dittweiler (4815), Flur 0 wurde das Liegenschaftskataster bei den nachfolgend aufgeführten Flurstücken aus Anlass einer neuerlichen Auswertung des Zahlennach-
weises, ggf. in Verbindung mit ergänzenden Vermessungen, von Amts wegen, durch den Fortführungsnachweis FQ 15065/2015 aktualisiert. 















Gemäß § 10 Abs. 4 des Landesgesetztes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm)
vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) in der jeweils geltenden Fassung wer-
denden Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die Ände-
rungen der Daten im Liegenschaftskataster öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende
Teil des Fortführungsnachweises hat folgenden Wortlaut: 
„Das Liegenschaftskataster ist aufgrund dieses Fortführungsnachweises zu aktua-
lisieren.“ 

Der Fortführungsnachweis ist in der Zeit vom 24.03.2017 bis 24.04.2017 beim Vermes-
sungs-und Katasteramt Westpfalz, Bahnhofstraße 24, 66593 Pirmasens ausgelegt und
kann während der Dienststunden (Mo.-Fr.: 8:00 -13:00 Uhr und nach Vereinbarung) einge-
sehen werden. 
Die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 23. Dezember 1976 (GVBL. S. 308, BS 2010-3) in der je-
weils gültigen Fassung in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben.

Der Inhalt der Öffentlichen Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite des Vermes-
sungs-und Katasteramtes Westpfalz (https://vermka-westpfalz.rlp.de) unter Punkt „Öf-
fentliche Bekanntmachung“ auf der Startseite eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann
1.  schriftlich oder zur Niederschrift beim Vermessungs-und Katasteramt Westpfalz,

Dienstort Pirmasens, Bahnhofstraße 24, 66593 Pirmasens 
oder 
2. per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz anverm-

ka.wpf@poststelle.rlp.de erhoben werden. 

Im Auftrag  
gez. Egon Brubach
Vermessungsdirektor

DUNZWEILER

DIE WILDEN ZWERGE

Dunzweiler. In der Buchausstel-
lung, die der Elternausschuss in Zu-
sammenarbeit mit dem Team der Er-
zieherinnen der KiTa im Sitzungs-
saal der Gemeinde Dunzweiler vom
22. bis 30. März 2017 anbietet,
können altersgemäße Bücher ange-
schaut und Spiele ausprobiert wer-
den. Wenn diese Gefallen finden,
können sie direkt beim Elternaus-

schuss bestellt und bezahlt wer-
den. Der Liefertermin für die bestell-
ten Artikel ist spätestens der 4.
April, so dass der Osterhase sie
pünktlich ins Osternest legen kann.
Auf diese Weise haben sowohl die
Beschenkten, als auch die KiTa et-
was davon, da ein Teil des Gewinns
der KiTa zu Gute kommt.
Da dieses Angebot gerne von jedem

genutzt werden kann, hat der
Eltern ausschuss Öffnungszeiten
festgelegt, zu denen die Bücher und
Spiele in Augenschein genommen
werden können:

Mittwoch, 22.03.
8.00 - 9.30 Uhr  u. 12.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag, 23.03.
12.00 - 14.00 Uhr

Freitag, 24.03.
8.00 - 9.30 Uhr  u. 12.00 - 14.00 Uhr
Montag, 27.03. 
8.00 - 9.30 Uhr  u. 12.00 - 14.00 Uhr
Dienstag, 28.03.
12.00 - 14.00 Uhr
Mittwoch, 29.03.
8.00 - 9.30 Uhr u. 12.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag, 30.03.
14.00 - 16.00 Uhr

Zum Sitzungssaal kommen Sie über
den Hof des Kindergartens, indem
Sie einfach der Beschilderung fol-
gen. 

Wir bitten um Verständnis dafür,
dass aus organisatorischen Grün-
den nur Bücher und Spiele bestellt
werden können, die im Voraus be-
zahlt werden.

Ostergeschenk gesucht?
Wir haben die Lösung - zumindest für Kinder im Kindergartenalter! 



FROHNHOFEN

OBST- UND GARTENBAUVEREIN

Frohnhofen. Am Freitag, dem 07.
April 2017 findet um 18.00 Uhr im
Bürgerzentrum die Jahreshauptver-
sammlung des Obst- und Garten-
bauvereins Frohnhofen e.V. statt.
Hierzu sind alle Vereinsmitglieder
ganz herzlich eingeladen.

Die Tagesordnung sieht wie folgt
aus:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Ehrung verstorbener Mitglieder

3. Bekanntgabe des Geschäftsbe-
richtes

4. Bekanntgabe des Kassenberich-
tes

5. Ergebnis Kassenprüfung
6. Beschlussfassung über die Ent -

las tung
7. Änderung der Satzung
8. Wahlen
9. Verschiedenes

Über eine rege Teilnahme freut sich
die gesamte Vorstandschaft.

Der Ortsgemeinderat Frohnhofen
hat in seiner Sitzung am 10.02.
2017 folgende Beschlüsse im öf-
fentlichen Teil der Sitzung gefasst:

Breitbandausbau im Landkreis
Kusel
hier: Übertragung der Aufgabe

„Breitbandversorgung“ auf
den Landkreis Kusel

Der Ortsgemeinderat erteilt seine
Zustimmung, dass die Ortsgemein-
de Frohnhofen zur Beteiligung an
dem kreisweiten Breitbandprojekt
des Landkreises Kusel die Aufgabe
des Breitbandausbaus gemäß § 67
Abs. 5 GemO temporär für den Zeit-
raum des Projektes an die Ver-
bandsgemeinde überträgt.
Der Ortsgemeinderat stimmt außer-
dem zu, dass die Verbandsgemein-
de ermächtigt wird, den Landkreis
Kusel mit der Durchführung des
Breitbandprojektes zu beauftragen.
Diese Zustimmung erteilt der Orts-
gemeinderat unter der Bedingung,
dass die unterversorgten Gebiete
(weiße Flecken) mit erschlossen
werden.

Vollzug der §§ 110 ff GemO;
Prüfung und Feststellung des
Jahresabschlusses 2015 der
Ortsgemeinde Frohn-hofen sowie
Entlastung der Bürgermeister
und Beigeordneten der Orts- und
Verbandsgemeinde

Zu diesem Tagesordnungspunkt
übernahm der Vorsitzende des
Rechnungsprüfungsausschuss Ro-
ger Gerhardt einstimmig den Vor-
sitz. 

a) Der Jahresabschluss 2015 der
Ortsgemeinde Frohnhofen wird mit
folgenden Zahlen festgestellt:
Aktiva = 2.837.750,73 Euro

Passiva = 2.837.750,73 Euro
Kapitalrücklage = 895.653,93 Euro
(unter Abzug der Verlustvorträge
und des Jahresfehlbetrag)
Sonderposten, als eigenkapitalähn-
liche Position = 955.562,30 Euro
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von
63.649,33 Euro wird auf die Rech-
nung des Jahres 2016 vorgetragen.
Der Bildung der Haushaltseinnah-
me- und Haushaltsausgaberesten
wird zugestimmt. 
Soweit Haushaltsüberschreitungen
entstanden sind, werden diese
nachträglich genehmigt.

b) Dem Ortsbürgermeister, dem
Ortsbeigeordneten und gemäß Ver-
waltungsvorschrift zu § 114 Ge-
meindeordnung (GemO), dem Bür-
germeister und den Beigeordneten
der Verbandsgemeinde wird Entlas -
tung erteilt.

Anschaffung von Ausstattungsge-
genständen für das Bürgerzentrum
Hierzu wurde die Sitzung kurz un-
terbrochen zur Besichtigung der Rä-
umlichkeiten.
Danach wurden folgende Anschaf-
fungen beschlossen:
2 Doppelstrahler über Thekenbe-
reich
6 Hängelampen (Kugelform) für
Raumausleuchtung und verstellba-
re LED-Lampen.

Termin Kerwe 2017
Hierzu entschied sich der Ortsge-
meinderat, die diesjährige Kerwe
auf den 14.10.2017 zu verlegen.

Reparatur der Straße am Friedhof
Hierzu verlas Ortsbürgermeister
Weyrich den ihm vorliegenden Kos -
tenvoranschlag der Firma Mattern.
Danach erteilte ihm der Rat die Zu-
stimmung zur Auftragsvergabe.

Neues aus dem 
Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO - Unterrichtung
der Einwohner über die Ergebnisse der Ratssitzung 
gem. §41 Abs.5 GemO sowie Bekanntgabe 
der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

GLAN-MÜNCHWEILER

Der Ortsgemeinderat Glan-Münch -
weiler hat in seiner Sitzung am
18.01.2017 folgende Beschlüsse
gefasst:

öffentlich
Zustimmung zu den Niederschrif-
ten der Gemeinderatssitzungen
vom 30.11.2016 und 13.12.2016

Der Ortsgemeinderat stimmt den
Niederschriften der Gemeinderats-
sitzungen vom 30.11.2016 und
13.12.2016 zu.

Jahresabschluss 2015,
c) Feststellung und Beschluss

über den Jahresabschluss
Der Ortsgemeinderat stellt den Jah-
resabschluss 2015 mit einer Bilanz-
summe von 9.482.487,54 Euro fest.

d) Entlastungserteilung

Neues aus
dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO - Unterrichtung der Einwohner 
über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nicht öffent-
licher Sitzung gefassten Beschlüsse

Entlastung 
für 2015 erteilt

Glan-Münchweiler. Der Ortsge-
meinderat Glan-Münchweiler hat in
seiner Sitzung am 18.1.2017
gemäß § 114 GemO die Jahresrech-
nung 2015 beschlossen und Entlas -
tung erteilt.

Die Jahresrechnung mit Rechen-
schaftsbericht liegt in der Zeit vom
24.3.2017 bis einschließlich 3.4.
2017 bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal zu jeder-
manns Einsicht aus.

Gries. Zu einem Vortrag mit Frau
Christine Gortner, von der Evangeli-
schen Arbeitsstelle für Bildung und
Gesellschaft  Kaiserslautern, laden
die Landfrauen am 27. März 2017,
um 19.30 Uhr ins Bürger- und Ver-

einshaus ein.

Frau Gortner referiert zu dem Thema
„Hauptsache gesund“?
Auch Nichtmitglieder sind herzlich
eingeladen.

LANDFRAUENVEREIN

Gries. In der Faschingswoche wa-
ren wir an drei Tagen in den Grieser
Straßen unterwegs. 
Mit verkleideten Kindern, die 2017
und 2018 in die Schule kommen,
zogen wir bei lauter Musik, mit viel
Rabatz und Bollerwagen los. „Ich
bin e klääner König, gib mir ned zu
wenig …“ 

Dieser Aufforderung kamen die
freundlichen Grieser gerne nach
und überraschten die Kinder mit
Süßigkeiten und füllten sehr spen-
dierfreudig unsere Rappelbüchse.
Wir bedanken uns herzlich für stol-
ze 370,77 Euro. 
Damit ist unser Ghettoblaster be-
zahlt und weitere Wünsche können

Krachmacherumzüge 
der Grieser Kindergartenkinder

KINDERTAGESSTÄTTE

GRIES

erfüllt werden. Die beteiligten Kin-
der, Eltern und Erzieherinnen hat-

ten viel Spaß und freuen sich schon
auf den nächsten Umzug.

Vortrag
Zur LIEBE

gehören zwei. 
Und manchmal
eine ANZEIGE.

Der Ortsgemeinderat nimmt Kennt-
nis von dem Bericht des Rech-
nungsprüfungsausschusses und
beschließt auf Antrag des Beigeord-
neten Dieter Kratsch die Entlastung
gemäß § 114 Gemeindeordnung.

Künftige Entsorgung der Abfälle
auf dem Friedhofscontainer
Der Ortsgemeinderat Glan-Münch -
weiler beschließt einen Mini Mul-
den Container zum Preis von 1065
Euro anzuschaffen.

Zustimmung zur Annahme von
Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
Der Ortsgemeinderat stimmt der
Annahme von zweckgebundenen
Spenden zu.

nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheiten
Der Ortsgemeinderat stimmt einer

unentgeltlichen Nutzungsvereinba-
rung zur Pflege eines Gemeinde-
grundstücks zu.



HERSCHWEILER-PETTERSHEIM

Herschweiler-Pettersheim. Er hat
sofort begonnen, auf einem Strom-
mast am Tennisplatz in Herschwei-
ler-Pettersheim ein imposantes
Nest zu bauen.
Das Nest hat in den wenigen Tagen
bereits eine gewaltige Dimension

erreicht. Es waren bereits zahlrei-
che beeindruckte Bürger vor Ort,
um sich das Ereignis anzusehen. 

Die Kinder sind natürlich ganz be-
sonders begeistert vom fleißigen
Tun von Meister Adebar.

Letzte Woche 
hat ein Weißstorch 
im Ohmbach tal Einzug 
gehalten

OBST- UND GARTENBAUVEREIN

Herschweiler-Pettersheim. Bei
der sehr gut besuchten Mitglieder-
versammlung des Obst- und Gar-
tenbauvereins Herschweiler-Pet-
tersheim ehrte der erste Vorsitzen-
de Gerhard Dahl Gartenfreund Horst
Schmitt für die 65 jährige Mitglied-
schaft im Verein, davon viele Jahre
in der Vorstandschaft mit einem
Präsent. Im Jahresbericht informier-
te Dahl über viele Aktivitäten von
Vorträgen, Wanderung, Vereinsaus-
flug, Obstbäume schneiden und
Helferfesten. Leider war die Kelter-
saison mangels Apfelernte nicht so
gut wie im Vorjahr.  So konnten nur
rund 100 Pressungen mit 4.700 Li-
ter Apfelsaft durchgeführt werden
wobei 4.000 Liter pasteurisiert wur-
den. Kassenführer Kurt Weber be-
richtete von einer guten soliden
Grundlage des Vereins. Klaus Mül-
ler und Werner Ulrich hatten die
Kasse geprüft und konnten eine ein-
wandfreie Führung bestätigen was

Aus der
Mitgliederversammlung

Das Bild von Margot Schillo aufgenommen, zeigt links den ersten
Vorsitzenden Gerhard Dahl, Mitte Horst Schmitt und rechts den
zweiten Vorsitzenden Emil Höh.

Herschweiler-Pettersheim. Koch-
kurs: „Senf von süß bis herzhaft“
Referentin: Daniela Hix
Am Mittwoch 29.03.2017 im Gast-

haus „Zum Hirschen“, in Hersch -
weiler-Pettersheim.
Mitglieder zahlen 3,-- Euro / Gäste
4,-- Euro

LANDFRAUENVEREIN

Bekanntmachung
Am Montag, den 27.03.2017, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Ge-
meinde- und Vereinshauses, Am Schäfergarten 12, 66909 Hersch -
weiler-Pettersheim, eine Sitzung des Haupt-,Finanz- und Bauaus-
schusses der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim statt.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschluss des Vertrages mit dem Erschließungs-

träger für das Neubaugebiet „Zur Villa Rustika“
2. Zustimmung zu einer Eilentscheidung zur Aufstellung einer öf-

fentlichen Ladesäule für Elektrofahrzeuge
3. Auftragsvergabe für die Schadstoffermittlung im alten Rathaus
4. Informationen

Herschweiler-Pettersheim, den 16. März 2017
gez. Klaus Drumm
Ortsbürgermeister

Neues aus
dem Ortsgemeinderat 
Bekanntmachung gem. § 41 Abs.5 GemO - Unterrichtung der Einwohner
über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffent-
licher Sitzung gefassten Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Herschweiler-
Pettersheim hat in seiner Sitzung am
22.02.2017 folgende Beschlüsse
gefasst:

öffentlich
1. Bekanntgabe des Abschlusses

des Forstetats 2015 und Vorstel-
lung und Genehmigung des For-
stetats 2017

Nach der Bekanntgabe des Jahres-
abschlusses 2015, der mit einem
Defizit von 6.083,67 Euro abge-
schlossen hat und der Vorstellung
des Forstwirtschaftsplanes 2017,
der einen Fehlbedarf von 2.462 Euro
aufweist, stimmt der Ortsgemeinde-
rat dem Forstwirtschaftsplan zu. Die
Holzverkaufspreise werden gegenü-
ber dem Vorjahr nicht verändert. 

Zudem wird die Verwaltung beauf-
tragt, beim Forstamt Kusel nachzu-
fragen, aus welchen Einzelbeträgen
sich die Position „Beiträge der Kom-
mune“ im Jahresabschluss 2015 zu-
sammensetzt und den Ortsgemein-
derat hierüber zu informieren. Darü-
ber hinaus wurde mit dem Forstre-
vierbeamten ein Termin für eine
Waldbegehung festgelegt. 

2. Erschließung des Neubaugebie-

tes „Zur Villa Rustica“ durch ei-
nen privaten Erschließungsträ-
ger

Ortsbürgermeister Drumm infor-
miert den Ortsgemeinderat darüber,
dass mit dem günstigsten Anbieter
weitergehende Gespräche geführt
werdenDie Erschließungsarbeiten
sollen in den Monaten Mai/Juni
2017 beginnen und etwa 6 Monate
dauern. 

3. Zustimmung zur Annahme einer
Spende gem. § 94 Abs. 3 GemO

Der Ortsgemeinderat stimmt der An-
nahme einer Spende  der Volksbank
Kaiserslautern e.G. in Höhe von 500
Euro zugunsten der Kindertagesstät-
te Regenbogen zu. 

4. Informationen
Ortsbürgermeister Drumm infor-
miert den Ortsgemeinderat darüber,
dass die Straßensetzungen in der
Obergasse notdürftig behoben wur-
den. Der Kanal ist repariert, es wird
jedoch noch eine Sanierung im Inli-
nerverfahren hinzukommen. In der
Kindertagesstätte soll eine Trenn-
wand eingebaut werden und im Be-
reich des ehemaligen Steinbruchs
wurden Pflegearbeiten durchge-
führt. Darüber hinaus will die Orts-

gemeinde die Verschmutzung der öf-
fentlichen Straßen, Wege und Plätze
durch Hundekot nicht mehr weiter
hinnehmen und ggf. Verstöße als
Ordnungswidrigkeit ahnden lassen.

nicht öffentlich
5. Neubaugebiet „Zur Villa Rustica“
Der Ortsgemeinderat beauftragt den
Ortsbürgermeister einen Vertrags-
entwurf für die Erschließung des
Neubaugebietes „Zur Villa Rustica“
mit dem wirtschaftlichsten Bieter
auszuarbeiten und dem Ortsgemein-
derat zur Beschlussfassung vorzule-
gen.

6. Festlegung des Quadratmeter-
preises für die Baugrundstücke
im Neubaugebiet „Zur Villa Ru-
stica“

Der Ortsgemeinderat setzt den Preis
je Quadratmeter Grundstücksfläche
im Neubaugebiet „Zur Villa Rustica“
einstimmig auf 27 Euro fest. 

7. Grundstücksangelegenheiten
Der Ortsgemeinderat beschließt, ein
Grundstück in der Hauptstraße zu
verkaufen. Darüber hinaus wurde im
Falle des angestrebten Verkaufs wei-
terer  Grundstücke die weitere Vor-
gehensweise beschlossen.

Kochkurs

zur Entlastung der Vorstandschaft
führte.  Auch in diesem Jahr findet
eine Pfingstwanderung am 5. Juni
nach Brücken und ein Vereinsaus-
flug am 2. September nach Wein-

heim an die Bergstraße statt. Auch
ein Forellenessen im Herbst ist ge-
plant.  Dahl dankte den Vorstands-
kollegen, Kassenprüfern und allen
Helfern.



HÜFFLER

Neues aus
dem Ortsgemeinderat 
Bekanntmachung gem. § 41 Abs.5 GemO - Unterrichtung der Einwohner
über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffent-
licher Sitzung gefassten Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Hüffler hat in
seiner Sitzung am 31.01.2017 fol-
gende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Nachwahl je eines Mitgliedes für
den Haupt-, Finanz- und Bauaus-
schuss sowie den Kindergarten-
ausschuss
Der Ortsgemeinderat wählt Herrn
Steffen Lensch, wohnhaft Kirchen-
straße 19 in Hüffler, als Mitglied in
den Haupt-, Finanz- und Bauau-
schuss.

In den Kindergartenausschuss wird
Ratsmitglied Mario Zimmer ge-
wählt. Seine Vertretung übernimmt
Ratsmitglied Christian Fehrentz.

Bedarfsgerechte Neuanlage von
Urnengräbern auf dem Friedhof
Hüffler;
Beauftragung der Ausschreibung
Die Fa. Megaron aus Kusel wird mit
der öffentlichen Ausschreibung der
Maßnahme beauftragt. Die von der
Ortsgemeinde in Eigenleistung vor-
gesehenen Arbeiten sollen als
Eventualpositionen mit ausge-
schrieben werden.

Zustimmung zur Annahme von
Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
Der Ortsgemeinderat Hüffler stimmt
der Annahme der Spende aus der
Adventsfensteraktion in Höhe von
1.465 Euro zu. Die Spende ist
zweckgebunden für die Anlegung
eines Spielplatzes am Dorfgemein-
schaftshaus zu verwenden.

Erschließungsstraße Bauplatz
„Am Bäumchen“;
Information
Nachdem die aktuelle Entwurfspla-
nung erläutert wurde, beschließt
der Ortsgemeinderat, dieser zuzu-
stimmen.

Breitbandausbau im Landkreis
Kusel;
Übertragung der Aufgabe der
Breitbandversorgung auf die Ver-
bandsgemeinde gem. § 67 Abs. 5
GemO
Ortsbürgermeister Schwab gibt den
Ratsmitgliedern aktuelle Informa-
tionen zum Breitbandausbau im
Landkreis Kusel. Ein Teil der Kosten
soll von den Ortsgemeinden ein-
heitlich über die VG-Umlage abge-
rechnet werden, auch wenn für die
Ortsgemeinden unterschiedliche Ei-
genanteilsbeträge zu zahlen sind.

Der Ortsgemeinderat beschließt,
den Beschluss vom 19.12.2016
aufrechtzuerhalten und überträgt
die Aufgaben der Breitbandversor-

KROTTELBACH

Aufgrund des § 10 des Ladenöff-
nungsgesetzes Rheinland-Pfalz (La-
döffnG) vom 21. November 2006
(GVBl. 2006 S. 351) i. V. m. § 1 der
Landesverordnung über Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Arbeits-
schutzes (ArbSchZuVO) vom
24.04.2012 (GVBl. 2012 S. 147), je-
weils in den zurzeit geltenden Fas-
sungen, wird für die Ortsgemeinde
Krottelbach folgende Rechtsverord-
nung erlassen

§ 1
Die Verkaufsstellen in der Ortsge-
meinde Krottelbach dürfen an fol-
genden Sonntagen, jeweils in der
Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
geöffnet sein:
Sonntag, den 26. März 2017
Sonntag, den 21. Mai 2017
Sonntag, den 29. Oktober 2017

§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 La-
döffnG und des Arbeitszeitgesetzes
vom 06. Juni 1994  (BGBl. I, S. 1170,
1171) (ArbZG), jeweils in den zur-
zeit geltenden Fassungen, sind zu
beachten.

(2) Jugendliche, werdende und stil-
lende Mütter dürfen nicht beschäf-
tigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber ei-
ner Verkaufsstelle ist verpflichtet,
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Be-
schäftigungsart und Beschäfti-
gungsdauer der an den unter § 1 ge-
nannten Sonntagen beschäftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und über die diesen zum Aus-
gleich für die Beschäftigung an die-
sen Sonntagen gewährte Freistel-

lung zu führen.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen die §§
1, 2 Absatz 1 und § 3 dieser Verord-
nung werden als Ordnungswidrig-
keit nach § 15 LadöffnG geahndet.

Zuwiderhandlungen gegen das Be-
schäftigungsverbot für Jugendliche
können als Ordnungswidrigkeit
nach § 58 Absatz 1 Ziffer 14 des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes vom
12. April 1976 (BGBl. I, S. 965), in
der zurzeit geltenden Fassung, ge-
ahndet werden.
Die Beschäftigung werdender oder
stillender Mütter kann nach § 21
Absatz 1 Ziffer 3 des Mutterschutz-
gesetzes vom 20. Juni 2002 (BGBl. I,
S. 2318), in der zurzeit geltenden
Fassung, als Ordnungswidrigkeit
verfolgt werden.

Zuwiderhandlungen gegen das Ar-
beitszeitgesetz können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 22 Absatz 1
ArbZG geahndet werden.

§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am
Tage nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Schönenberg-Kübelberg, 
den 13.03.2017

Verbandsgemeindeverwaltung 
Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Rechtsverordnung 
über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen 
in der Ortsgemeinde Krottelbach

Krottelbach. Am Montag 27.03.
2017, um 18.00 Uhr, im DGH
Thema: „Essig und Oel“

Bitte unbedingt anmelden sofort
bei Doris Tel 5929

LANDFRAUENVEREIN

gung auf die neue Verbandsge-
meinde im Sinne von § 67 Abs. 5
GemO unter der Maßgabe, dass es
sich zunächst nur um administrati-
ve Aufgabenerledigungen handelt,
die für die Einreichung der Förder-
anträge erforderlich sind, zu über-
tragen.

Nachtragshaushaltssatzung
Ortsbürgermeister Schwab infor-
miert die Ratsmitglieder über den
Entwurf der Nachtragshaushalts-

satzung. Der Beschluss darüber
wird nach der öffentlichen Ausle-
gung im Ortsgemeinderat gefasst.

Informationen
Ortsbürgermeister Schwab infor-
miert über die dritte Teilfortschrei-
bung des Landesentwicklungspro-
gramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)
und der daraus resultierenden Pro-
blematik für die Windenergieanla-
gen in Hüffler  sowie über  das neue
Fahrzeug der Ortsgemeinde Hüffler.

Kurs mit Kostproben

LANGENBACH

Langenbach. Am 1. April 2017, findet die 2. Grün-Weiße Nacht im Dorfge-
meinschaftshaus Langenbach statt.

Eintritt: 6,- Euro

2. Grün-Weiße-Nacht

NANZDIETSCHWEILER

Bekanntmachung
Am Montag, den 27.03.2017, um 18:00 Uhr, findet in der Ratsstu-
be der Kurpfalzhalle, Hauptstraße 61, 66909 Nanzdietschweiler
eine Sitzung des Bauausschusses der Ortsgemeinde Nanzdietsch -
weiler statt.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Anschaffung eines Rasenmähertraktors
2. Ergänzungssatzung Kreuzstraße

Beratung über die Stellungnahmen aus der Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Einlei-
tung des Verfahrens nach §§34 Abs. 6 und 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3
BauGB

3. Bebauungsplan „Auf der Höllenhub - Teil D“
Auftragsvergabe Vermessung

nicht öffentlich
4. Grundstücksangelegenheiten
5. Informationen

Nanzdietschweiler, den 16. März 2017
gez. Martin Holzhauser
Ortsbürgermeister

SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

Ostermarkt 
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

Achtung Vereine!
Am Sonntag, 02. April 2017 feiern wir in der Ortsgemeinde Schö-
nenberg-Kübelberg den diesjährigen Ostermarkt.

Alle an der Teilnahme interessierten örtlichen Vereine, Gruppen
und Privatpersonen werden gebeten, sich bis zum

24. März 2017

bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Frau Groß, Zimmer W1-
2.08 (Tel: 504-190 oder E-Mail s.gross@vgog.de) anzumelden.

Schönenberg-Kübelberg, den 01.03.2017
gez.: Gummel,
1. Beigeordneter der OrtsgemeindeDas                     -

an alle - für alle



Schönenberg-Kübelberg. Es gibt
Künstler, die ihr Publikum auch
nach Jahrzehnten noch überra-
schen.
Davon konnten sich die Besucher
seiner letzten und zu weiten Teilen
ausverkauften Tour überzeugen.
Neben seinen zahlreichen Hits aus
den 80ern und 90ern präsentierte
Purple Schulz dort eine unterhaltsa-
me Mischung aus Konzert, Kabarett
und Comedy, wofür sich das Publi-
kum allabendlich mit Standing Ova-
tions bedankte.
2017 tourt der quirlige Kölner Son-
gschreiber und Multi-Instrumenta-
list mit seinem brandneuen Album
und dem aktuellen Programm „Der
Sing des Lebens“ wieder durch die
gesamte Republik. 
Begleitet wird er dabei von Markus
Wienstroer an Gitarre und Violine.
Im Doppelpack klingen die beiden
Ausnahmemusiker wie eine mehr-
köpfige Band und überzeugen mit
ihrer enormen musikalischen Band-
breite.
Doch das eigentliche Purple Schulz-
Phänomen steckt in seiner Stimme,
die vom ersten Moment an Intimität
entstehen lässt und ihm somit er-
möglicht, über Dinge zu singen,
über die andere noch nicht einmal

sprechen. 
Auf seiner poetischen Reise begeg-
net Purple Schulz dem Leben mit
Respekt,
beißender Ironie oder mit seinem
unverwüstlichen rheinischen Hu-
mor und lässt dabei großes Ge-
fühlskino in den Köpfen seiner Zu-
schauer entstehen. Es sind die pas-
senden Worte zu den richtigen Tö-
nen, auch zwischen den Songs, die
für den Gänsehautfaktor sorgen.
Sehnsucht, Verliebte Jungs, Kleine
Seen… Natürlich wird uns Purple
Schulz seine Hits nicht vorenthal-
ten.
Aber er wiegt uns heute nicht in der
trügerischen Sicherheit der Nostal-
gie, er ist nicht in den 80ern stehen-
geblieben, sondern mit uns erwach-
sen geworden und singt über das,
was uns heute bewegt. Aus vollem
Herzen. Mit Haltung und Verstand.

Tickets: 
VVK: 25,- Euro / Abendkasse 28,-
Euro 
bei Gasthaus Schleppi, 
Schönenberg-Kübelberg
Wein König, Brücken
www.anderswelt-event.de
Hotline: 0157-85941438
www.eventim.de

Purple Schulz
Der Sing des Lebens
Sa. 01-04-2017 / Saalong im Gasthaus Schleppi
Einlass: 18.30 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr

SV KÜBELBERG

Schönenberg-Kübelberg. Anläss-
lich der offiziellen Einweihung un-
serer frisch sanierten Sanitärräume
laden wir alle, die unseren SVK
schon in der Vergangenheit, oder
auch bei dieser Sanierungs-Aktion
in irgendeiner Form unterstützt ha-

ben, am Sonntag, den  26.03.17 ab
10:00 Uhr zu einem Sektempfang
mit kleinem Imbiss in unser Sport-
heim ein.

Über Euer Erscheinen würde sich
der SV Kübelberg sehr freuen.

MGV 1899 SAND

Schönenberg-Kübeleberg. Am 26.
Januar 2017 um 19.12 Uhr eröffnete
die 1. Vorsitzende Christiane Mayer
die Jahreshauptversammlung des
MGV Sand im Vereinsheim auf dem
Ziegelberg. Leider konnte sie nur 21
von 95 Mitgliedern begrüßen. Im
Jahresrückblick sprach sie Aktivitä-
ten vom Chor und einzelner Mitglie-
der an. Sie nannte die Namen der
Mitglieder, an deren Geburtstage
und Ehejubiläen der MGV gratulier-
te und die Namen der verstorbenen
Mitglieder im Jahr 2016. Zu einer
Gedenkminute für die Verstorbenen
erhoben sich alle Anwesenden von
ihren Stühlen. 
Danach bedankte sich Christiane
Mayer bei den Chormitgliedern für
ihre Beteiligung an den Chorproben
und Auftritten. Chorleiter Rainer
Martin sprach davon, dass im Jahr
2016 nicht so viele Auftritte statt
fanden, dafür aber intensivere Auf-
tritte, z.B. die Auftritte bei den Mu-
siktheateraufführungen in Elsch-
bach und Sand, so wie der Auftritt
an der Weihnachtsfeier mit kleinem
Chortheater. Er lobte die Chormit-
glieder für ihre erbrachte Leistung
und bedankte sich bei ihnen. Laut
Kassenwartin Melanie Altherr konn-
te die Kasse durch die Auftritte des
Chors in 2016 leicht aufgebessert
werden. Die Kasse wurde von Ellen-
ruth Heintz und Thomas Gros ge-
prüft und war in Ordnung. Ellenruth
Heintz beantragte die Entlastung
der Vorstandschaft. Diese wurde
einstimmig erteilt. 

Nachdem einige Chormitglieder ver-
lauten ließen, nicht mehr an den
Chorproben teil zu nehmen, sei es
aus Altersgründen oder gesund-
heitlich bedingt, stellte sich die Fra-
ge, ob eine weitere Chortätigkeit
noch möglich ist. Eine Abstimmung
unter den Chormitgliedern ergab,
dass nur noch sechs Chormitglieder
bereit waren an den Chorproben teil
zu nehmen. Darauf hin wurde be-
schlossen alle Chortätigkeiten ein-
zustellen. 

Um 20.48 Uhr beendete die 1. Vor-
sitzende Christiane Mayer die Jah-
reshauptversammlung.

Im Anschluss sang der Chor noch
zwei Grablieder zum Gedenken an
die verstorbenen Sänger, Sängerin-
nen und Mitglieder.

Bericht zur 
Jahreshaupt-
versammlung

An alle Helfer, Freunde,
Gönner und Sponsoren
des SV Kübelberg

STEINBACH

VOLKSCHOR 1867
STEINBACH-FRUTZWEILER E .V .

Steinbach. Was sich beim Volks-
chor 1867 Steinbach-Frutzweiler
e.V. die letzten Jahre schon abzeich-
nete, ist nun traurige Gewissheit ge-
worden. Der Verein löst sich im 150
Jahr seines Bestehens zum 31. Mai
2017 auf. Dies beschloss die Mit-
gliederversammlung am 31. Okto-
ber 2016 im Sport- und Sängerheim
in Steinbach. Die Gründe der Auflö-
sung sind wie bei vielen Gesangver-
einen vielfältig. 
Zu wenige und über alterte Sänge-
rinnen und Sänger, eklatant fehlen-
der Nachwuchs aber auch die des-
aströse Kassenlage. Was der Verein
an Vermögen aufgebaut hatte, ist
durch schwindende Mitglieds-
beiträge nun restlos aufgebraucht.
So ist der Verein personell und fi-
nanziell an einem Punkt angelangt,
wo ein weiterbestehen weder sinn-
voll, noch möglich ist. Aus dieser Er-
kenntnis heraus beschloss die Ver-
sammlung schweren Herzens die
Auflösung und die Abwicklung des
Vereins. Die vinanziellen Mittel rei-
chen noch bis 31. Mai 2017. So
wird der Volkschor auch allen sat-
zungsgemäßen Verpflichtungen
noch nachkommen, das heißt Grab-
gesang und Ständchengesang wer-
den noch bis zum Auflösungstermin
geleistet.
Ein Jahresbetrag für 2017 wird nicht
mehr erhoben.
Aber, so sang und klanglos auf-
hören möchte der Volkschor Stein-
bach-Frutzweiler nicht. Anlässlich

seines 150jährigen Vereinsbeste-
hens und als Dankeschön für dieje-
nigen, die den Verein immer unter-
stützt haben, veranstaltet der
Volkschor ein Abschiedskonzert.
Dieses wird am 21. Mai 2017 um
17.00 Uhr im ev. Gemeindehaus
Steinbach stattfinden. Unterstützt
werden die Sängerinnen und Sän-
ger hierbei vom ev. Gem. Chor
Nanzdietschweiler. Mit diesem be-
freundeten Chor arbeitet der Volks-
chor schon über 30 Jahre zusam-
men. Eine Freundschaft die trägt. So
kann man gemeinsam auf viele ge-
lungene Konzerte zurück blicken.
Kein Wunder also, dass es der
Wunsch der Sängerinnen und Sän-
ger war, die letzten Lieder mit den
Freunden gemeinsam verklingen zu
lassen und den Schlussakkord an-
zustimmen.

Auch die Männerchorgemeinschaft
Steinbach-Henschtal-Quirnbach
wird bei der Programmgestaltung
mitwirken.

Die Gesamtleitung des Konzertes
liegt wie immer in den bewährten
Händen des Chorleiters Leo Stoffel.

Herzliche Einladung zu diesem Kon-
zert ergeht an alle Freunde des
Volkschor 1867 Steinbach-Frutz -
weiler.

1. Vorsitzende, 
Anna Lore Müller

Eine Ära geht zu Ende

WAHNWEGEN

Wahnwegen. Am Samstag, 08.
April, 17 Uhr im Schulungsraum der
Feuerwehr findet die Jahreshaupt-

versammlung des Fördervereins der
Freiwilligen Feuerwehr Wahnwegen
statt.

FÖRDERVEREIN DER FREIWILL IGEN
FEUERWEHR

Bekanntmachung
Am Montag, den 27.03.2017, um 19:30 Uhr, findet im Saal des Ev.
Gemeindehauses, Friedhofstraße 8a, 66909 Wahnwegen eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Wahnwegen statt.
Tagesordnung:

öffentlich
1. Kindergartenzweckverein barung
2. Allgemeine Informationen

Wahnwegen, 
den 16. März 2017
gez. René Morgenstern
Ortsbürgermeister

Jahreshauptversammlung

Ihre 
Familienanzeigen 

natürlich
im 



WALDMOHR

Grünschnittannahme Bauhof
Liebe Waldmohrerinnen, liebe Waldmohrer,

in den vergangenen Jahren hatte die Ortsgemeinde Waldmohr auf dem Gelände des Bauhofes eine An-
nahme für kleinere Mengen an Grünschnitt eingerichtet. Hintergrund für diese Serviceleistung war, den
Nutzern den Weg zur Grünschnittdeponie auf dem Bamberger Hof zu ersparen, wenn es sich für eine der-
artige Fahrt von der Menge her „nicht rentiert“ oder hierfür kein Fahrzeug zur Verfügung steht.

Grundsätzlich wollen wir diesen Service auch nach der Fusion der Verbandsgemeinden aufrechterhal-
ten. Der Unimog der Verbandsgemeinde steht für die Grünschnittabfuhr nicht mehr zur Verfügung, weil
der Einsatz des Unimog für die Grünschnittabfuhr hohe Kosten verursacht und somit unwirtschaftlich ist.
Hier muss sich die Gemeinde künftig der Leistung eines Unternehmens bedienen, was auch mit entspre-
chenden Kosten verbunden, jedoch günstiger als der Einsatz des Unimogs der Verbandsgemeinde, ist.
Die Firma kann zudem zeitlich nicht so flexibel reagieren, wie dies früher mit dem Unimog Verbandsge-
meinde der Fall war. Deshalb muss künftig auch die Annahme dahingehend beschränkt werden, dass an
jedem Annahmetag maximal die zwei gemeindeeigenen Container befüllt werden können.

Beachten Sie bei der Anlieferung von Grünschnitt auf den Bauhof bitte folgende Festlegungen:

- Öffnungszeiten der Grünschnittannahme Bauhof: Donnerstags von 12.30 bis 15.30 Uhr
- Annahme von Grünschnitt je Anlieferung: Max. 100 l (entspricht etwa einer Gartentonne oder einem
großen Müllsack)
- Das Einfahren mit dem PKW auf das Bauhofgelände ist nicht möglich.
- Die Mitarbeiter des Bauhofes sind angewiesen, größere Anliefermengen an Grünschnitt nicht anzuneh-
men. Hierzu ist die Grünschnittdeponie auf dem Bamberger Hof zu nutzen. Diese hat donnerstags nach-
mittags ebenfalls geöffnet.
- Sollten die beiden Container gefüllt sein, kann der Grünschnitt an diesem Tag nicht mehr angenommen
werden.
- Die Anlieferung auf dem Bauhof ist ab dem 30.03.2017 möglich.

Der Gemeinde Waldmohr ist sehr daran gelegen, diesen Service für die Bürgerinnen und Bürger weiter
anbieten zu können. Allerdings kann dies künftig nur funktionieren, wenn sich Alle an die genannten Vor-
gaben halten. Hierfür darf ich Sie herzlich um Ihr Verständnis bitten.

Ihr Ortsbürgermeister
Jürgen Schneider

Sprechstunde: 
Donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Zimmer 11;
Tel.: 06373 504 296, Email: j.schneider@vgog.de

Beeindruckende 
Zaubershow
Waldmohr. Famileingerechte Un-
terhaltung gab es bei der Zaubers-
how von Mr.Sunrise am Sonntag, 5.
März in der Kulturhalle Waldmohr.

Mit beeindruckenden Tricks beegei-
sterete er die die kleinen und
großen Zuschauer, die auch mit in
das Programm einbezogen wurden.

Klavierabend 
Stephan Schappé
Waldmohr. Seine Liebsstücke aus
den letzten sieben Konzerten spiel-
te der beliebete Piansist Stehhan
Schappé am Samstag, 11. März in
der Kulturhalle Waldmohr.
Mit unvergesslichen Momenten be-

geistere er wieder sein Publikum.
Erstmals trat im Rahmen einer Zu-
gabe sein Sohn Laurin in dem Kon-
zert auf.
Das nächste Konzert in Waldmohr
ist im April 2018.

KIRCHLICHE MELDUNGEN

EV. KIRCHEN-
GEMEINDEN 

GLAN-MÜNCHWEILER
UND DIETSCHWEILER

Gottesdienste
Sonntag, 26. März
Glan-Münchweiler 10.10 Uhr
Gottesdienst
Glan-Münchweiler 11.00 Uhr
Kindergottesdienst

Sonntag, 26. März
Dietschweiler 09.00 Uhr
Gottesdienst
Dietschweiler 10.00 Uhr
Kindergottesdienst

PROT.  K IRCHENGEMEINDE
SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

Gottesdienste
und Veranstaltungen
Sonntag, 26.03. 
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich
Kindergottesdienst 

Mittwoch, 29.03.  
15.00 Uhr Krabbelgruppe im Ne-
straum der Kita Regenbogen 
18.30 Uhr Jugendgruppe TMG 

Voranzeige:  
Sonntag, 02.04. 
Ab 11.00 Uhr nach dem Gottes-
dienst:  
Der Elternbeirat der Ev. Kita Regen-
bogen lädt  nach dem Gottesdienst
zum Ostermarktcafé  ins Ev. Ge-
meindehaus ein, es gibt wie immer
leckere, selbstgebackene Kuchen
und süßen Waffeln!  
Für unsere kleinen Gäste bieten wir
Basteln zu Ostern und Kinder-
schminken an!  

Im Moment fällt die Sprechstun-
de unserer Jugendreferentin mitt-
wochs leider aus! 

Prot. Pfarramt, 
Tel. 06373/3256
oder Fax 06373-3216

E-Mail: 
pfarramt.schoenenberg@ 
evkirchepfalz.de

Büro-Öffnungszeiten: 
dienstags  und donnerstags: 
09.00 - 12.00 Uhr, 
sowie donnerstags:
15.30 - 17.00 Uhr

Pfarrer Christoph Krauth erreichen
Sie natürlich auch außerhalb der
Bürozeiten und immer sonntags um
10.00 Uhr im Gottesdienst.

Anzeigen bitte rechtzeitig aufgeben.

Ihr : 

Traumlage für 
Immobilien-
Anzeigen.



KATH.  PFARREI  HL .  CHRISTOPHORUS SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

Gottesdienste und Veranstaltungen
Donnerstag, 23. März
18.00 Uhr Schmittweiler, Messe ge-
halten als Bußgottesdienst
18.30 Uhr Waldmohr, Heilige Messe

Freitag, 24. März
08.30 Uhr Kübelberg, Heilige Messe
18.00 Uhr Breitenbach, Heilige
Messe gehalten als Bußgottes-
dienst
18.00 Uhr Niederkirchen i. O., Öku-
menischer Kreuzweg der Jugend

Samstag, 25. März
17.00 Uhr Sand, Vorabendmesse
17.00 Uhr Dunzweiler, Vorabend-
messe
18.30 Uhr Ohmbach, Vorabend-
messe

Sonntag, 26. März
09.00 Uhr Breitenbach, Dankamt
10.00 Uhr Kübelberg, Amt für die
Pfarrei
10.30 Uhr Brücken, Familiengottes-
dienst, Amt mit Eucharistiekateche-
se zum großen Gebet, Aussetzung
des Allerheiligsten und Anbetung
durch die Kinder, Möglichkeit der
stillen Anbetung (bis 12 Uhr)
14.00 Uhr Brücken, Aussetzung u.
eucharistische Andacht mit Anbe-
tung und Predigt; Te Deum und sa-
kramentalen Segen

Dienstag, 28. März
06.30 Uhr Breitenbach, Frühschicht
09.00 Uhr Waldziegelhütte, Heilige

Messe
11.00 Uhr Brücken, Wortgottes-
dienst in der Tagespflege im Alois
Hemmer Haus

Mittwoch, 29. März
07.00 Uhr Kübelberg, Heilige Messe
gehalten als Frühschicht
18.30 Uhr Dunzweiler, Heilige Mes-
se

Donnerstag, 30. März
17.00 Uhr Brücken, Kreuzwegan-
dacht
17.30 Uhr Brücken, Heilige Messe
18.30 Uhr Waldmohr, Heilige Messe
gehalten als Bußgottesdienst

Fastenessen in Brücken
am 26.03.2017
Am Sonntag, den 26. März findet
nach dem Gottesdienst ein Fasten-
essen im Pfarrheim statt.

Termin Firmvorbereitung 2017
Freitag, 24. März: Teilnahme am De-
kanatsjugendkreuzweg

Ökumenischer Kreuzweg 
der Jugend am Freitag,
24.03.2017 in Niederkirchen i. O.
Mit Bildern und Texten, Liedern und
Gebeten gestalten die Jugendgrup-
pen aus der Region den Ökum. Ju-
gendkreuzweg und laden junge Leu-
te ein zur Teilnahme. Beginn ist um
18 Uhr in der protestantischen Kir-
che (Paul-Gerhard-Straße) in Nie-

derkirchen im Ostertal. 
Sollte eine Mitfahrgelegenheit ge-
braucht werden, wird diese vom
Pfarrbüro organisiert. Bitte im Pfarr-
büro melden.

Öffnungszeiten - Pfarrbüro:
Kübelberg, Kirchengasse 6, 
Tel. 06373/3720
Montag, Mittwoch, Freitag von
10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 bis 18.00
Uhr
Kontaktstelle in Breitenbach,
Kirchstr. 12, Tel. 06386/240
Mittwoch von 8.30 Uhr bis 10.30
Uhr

Kontaktstelle in Waldmohr, im St.
Georgshaus, Tel. 06373/4319
Mittwoch von 11.00 Uhr bis 12.00
Uhr

Kontaktstelle Brücken, im Pfarr-
heim , Tel: 06386/99 89 999
Donnerstag von 18.15 - 19.15 Uhr 

pfarramt.schoenenberg-kuebel-
berg@bistum-speyer.de 

Pfarrer Stefan Czepl,
Tel. 06373/3720, 
Pfarrer Thomas Brenner,
Tel. 06373/3720, 
Gemeindereferentin 
Christine Pappon, 
Tel. 06372/7773

EVANGELISCHE CHRISTUSGEMEINDE

Kinderbibeltage 2017

Das Geheimnis 
des roten Fadens

Bald ist es wieder soweit... In der
Zeit vom 20.04. bis 23.04.17 finden
in den Osterferien wieder die Kin-
derbibeltage statt. Alle Kinder im Al-
ter von 5 bis 12 Jahren sind dazu
herzlich eingeladen. 

Diesmal wollen wir gemeinsam mit
Star-Regisseur Steven Spielfilm ei-
nen Film drehen, als Vorlage dient
dabei die Bibel. Lasst Euch überra-
schen und seid gespannt! 

Die genauen Termine werden vor
den Ferien veröffentlicht.

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Sonntag, 26. März
10.00 Uhr Gottesdienst mit Michae-
la Seibert
Während der Gottesdienste findet
ein Kindergottesdienst statt.

Kinder- und Jugendprogramm:
Montags:
Jungschar für Jungen 
und Mädchen im 
Alter von 5 - 
11 Jahren 16.30 - 17.30 Uhr
Dienstag:
Kinderchor 16.45 - 17.45 Uhr
Teenschor 17.45 - 18.45 Uhr
Freitag:
MiniJec für Teens
ab 12 Jahren 18.30 - 20.00 Uhr
Jugendkreis 20.00 Uhr
Alle Veranstaltungen im EC-Ge-
meinschaftshaus, Schulstr. 10,
Schönenberg
Während der Schulferien kein Kin-
der- und Jugendprogramm!!!
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de. Gemeinde -
pas tor Jürgen Kizler, Schulstr. 10,
66901 Schönenberg, 
Tel. 06373/ 8290149. Jenny Schin-
kel, Jugendpastorin, Schulstr. 10,
66901 Schönenberg, 
Tel. 06373/3779.

PROT.  K IRCHENGEMEINDEN
ALTENKIRCHEN UND BRÜCKEN

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Gottesdienste

Sonntag, 26.03.
Brücken 09:00 Uhr Gottesdienst
Altenkirchen 10:00 Uhr Gottes-
dienst

Gemeindeveranstaltungen

Samstag, 25.03.
Altenkirchen 14:00 - 16:00 Uhr Se-
condhand-Basar
Angeboten werden Frühjahrs- und
Sommerbekleidung bis Größe 176,
Bücher, Umstandsmode, Spielzeug,
Kindermöbel und Kinderwägen.
Und wer vom vielen Suchen und Fin-
den müde und hungrig ist, kann
sich in der Café-Ecke mit leckerem
Kuchen, Kaffee und Erfrischungsge-
tränken stärken. 20% des Ver-
kaufserlöses der Anbieter ist be-
stimmt für die Jugendarbeit der Kir-
chengemeinde. Weitre Infos und
Nummernvergabe unter 06386-
99542 oder 0176-23769831. 
Auf Ihr Kommen freuen sich das
Orga-Team und alle Helfer.

Montag, 27.03.
Altenkirchen 10:00 - 12:00 Uhr

Krabbelgruppe „Purzeltreff“ im Ju-
gendheim

Dienstag, 28.03.
Altenkirchen 18:00 Uhr Jugend-
gruppe im Jugendheim (UG)

Mittwoch, 29.03.
Altenkirchen 15:00 - 16:30 Uhr Kin-
dergruppe Kohlbachtal im Jugend-
heim

Brücken 19:30 Uhr Frauengruppe
Brücken Jugendraum an der Prot.
Kirche

Donnerstag, 30.03.
Altenkirchen 19:00 - 20:30 Uhr Kir-
chenchorprobe im Jugendheim (UG)

Protestantisches Pfarramt 
Altenkirchen
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vilov
Tel.: 06386-218. 
eMail: 
pfarramt.altenkirchen@evkirche-
pfalz.de. 
http://www.pfarrei-altenkirchen.de.
Facebook: 
www.facebook.com/Prot.PfarreiAl-
tenkirchen

KATH. PFARREI HL. REMIGIUS 
FÜR HÜFFLER, KUSEL, GLAN-MÜNCHWEILER, 

NANZDIETSCHWEILER

Gottesdienste
Donnerstag 23. März
10.00 Uhr Glan-Münchweiler Hl.
Messe - im Marienhof-
18.00 Uhr Glan-Münchweiler Kreuz -
wegandacht - im Pfarrheim

Freitag 24. März
09.00 Uhr Kusel  Hl. Messe
09.00 Uhr Rammelsbach Hl. Messe
17.00 Uhr Nanzdietschweiler
17.30 Uhr Vorabendmesse zum
Hochfest
18.00 Uhr Niederkirchen ökum.
Kreuzweg der Jugend in der prot.
Kirche

Samstag 25. März
08.00 Uhr Kirchmohr Festamt
18.00 Uhr Nanzdietschweiler Vora-
bendmesse f. ++ Ludwig u. Helene
Bredel
18.00 Uhr Rammelsbach Vorabend-
messe

Sonntag 26. März
09.00 Uhr Hoof Amt f.d. Pfarrei Hl.
Remigius
09.00 Uhr Steinbach Amt f. + Willi
Müller (Jg)
09.00 Uhr Remigiusberg Amt 
10.30 Uhr Reichenbach-Steegen
Amt f. ++ Vinzenz u. Pascal Preis,
Alma u.  Hugo Preis, Lucia u. Anton
Gras, f. + Hildegard Burchert (Jg)
10.30 Uhr Kusel Amt f. ++ Marga-

rethe u. Franz Geppert u. ++ d. Fam.
Geppert u. Nowarczek
18.00 Uhr Nanzdietschweiler Fa-
stenandacht

Dienstag 28. März
09.00 Uhr Glan-Münchweiler Hl.
Messe - im Pfarrheim -
18.30 Uhr Remigiusberg Hl. Messe

Mittwoch 29. März
09.00 Uhr Kusel Hl. Messe
09.00 Uhr Rammelsbach Hl. Messe
- im Pfarrheim -
09.00 Uhr Nanzdietschweiler Hl.
Messe f. d. ++ (H.B.)

Donnerstag 30. März
10.00 Uhr Glan-Münchweiler Hl.
Messe - im Marienhof-
18.00 Uhr Glan-Münchweiler Kreuz -
wegandacht - im Pfarrheim
18.00 Uhr Kusel Fastenandacht

Katholisches Pfarramt 
Hl. Remigius
Öffnungszeiten des Pfarrbüro’s:
Montag - Freitag
von 9.00 bis 12.00 Uhr
Anschrift:
Lehnstraße 12, 66869 Kusel
Tel: 06381/2147
Fax: 06381/47416
email:
Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.de

PROT.  K IRCHEN-
GEMEINDEN

BREITENBACH,
DUNZWEILER UND

WALDMOHR

Gottesdienste
Breitenbach
Sonntag, 26. März 2017
Laetare
09.00 Uhr Gottesdienst 

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags, von 9.30 bis 11.30 Uhr
und nach Vereinbarung, Waldmoh-
rer Str. 13, Breitenbach, Tel.
06386/330

Dunzweiler
Sonntag, 26. März 2017
Laetare
10.30 Uhr Gottesdienst mit Vorstel-
lung der Konfirmanden

Waldmohr
Sonntag, 26. März 2017
10.00 Uhr Gottesdienst durch Lek-
torin Margarethe Heinz
Im Anschluss an den Gottesdienst
lädt die Prot. Kirchgemeinde zum
Kirchencafé ein.

Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Dienstags und Freitags 15.00 -
18.30 Uhr, Saarpfalzstr. 16a, Wald-
mohr, Telefon 06373/9312

PROT.  K IRCHEN-
GEMEINDEN HÜFFLER-

QUIRNBACH

Gottesdienste 
Sonntag 26.03.2017
09.00 Uhr Steinbach

Sonntag 26.03.2017
10.15 Uhr Hüffler (mit Kirchenkaf-
fee)



Gottesdienste und
Veranstaltungen

PROT. KIRCHENGEMEINDE 
HERSCHWEILER-PETTERSHEIM

Gottesdienste 

Freitag, 24. März
Herschweiler-Pettersh. 19.30 Uhr
Abendmahlfeier

Sonntag, 26. März
Langenbach 09.00 Uhr
Gottesdienst
Krottelbach 09.00 Uhr
Gottesdienst
Ohmbach 10.00 Uhr
Gottesdienst
Ohmbach 10.00 Uhr
Kindergottesdienst
Herschweiler-Pettersh. 10.00 Uhr
Gottesdienst 
Herschweiler-Pettersh. 10.00 Uhr
Kindergottesdienst

Mittwoch, 29. März
Ohmbach 19.30 Uhr
Passionsandacht

Freitag, 31. März
Herschweiler-Pettersh. 19.30 Uhr
Abendmahlfeier

Termine

Besuchsdienstkreis
Am Freitag, dem 24.3. um 20.00 Uhr
findet im Jugendheim ein Treffen
des Besuchsdienstkreises statt.

Frühgebet mit Abendmahl
Dienstag, 28.3. 06.30 Uhr Frühge-
bet mit Abendmahl in der Kirche
Herschweiler-Pettersheim

Bastelwerkstatt für Brasilien
Am Mittwoch, dem 29.3.  ist wieder
die Bastelwerkstatt für Brasilien um
18.00 Uhr bei Doris Benner in Kon-
ken.  
Die Bastelwerkstatt verkauft am 2.
April nach den Gottesdiens ten in
Langenbach und Herschweiler-Pet-
tersheim Osterdekorationen zugun-
sten der Missionsarbeit von Familie
Klaus Simon. 

Jungschartreffen  
für Jungen im Alter von 7 bis 12 Jah-
ren, freitags, 16.30 - 18 Uhr im Ju-
gendheim Herschweiler-Petters-
heim.

Mosaik
Der Jugendtreff für 13 - 18 Jährige,
mittwochs, um 19 Uhr im Jugend-
heim in Herschweiler-Pettersheim.
Infos bei Waldemar Radegin Tel.
0157-35241425 oder Johnna Kurz,
Tel. 0151-15945105.

Rasselbande
Die Rasselbande trifft sich für Kin-
der im Vorkindergartenalter mit
ihren Eltern mittwochs 9.30 bis
11.30 Uhr im Jugendheim in
Hersch weiler-Pettersheim

Girls Club
für Mädchen im Alter von 6 bis 11
Jahren oder 7 - 12 unterschiedlich in

Homepage oder Weg, jeden zweiten
Samstag 1 x im Monat von 10.30 -
14.30 Uhr im Jugendheim
Infos bei Lisa Arnold, Tel.: 0163-
970743 oder Johanna Kurz, Tel.:
0151- 15945105

Gemeinsamer Nachmittag
im Jugendheim an jedem 2. Sonn-
tag im Monat ab 15.30 Uhr im Ju-
gendheim

Männerrunde
monatlich donnerstags 20.00 Uhr
im Jugendheim

Weitere Infos unter 
www.kirche-hp.de

PROT.  K IRCHEN-
GEMEINDE GRIES

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Donnerstag, 23.03.2017
14:00 Uhr Bastelkreis im Gemein-
desaal

Freitag, 24.03.2017
17:00 Uhr Konzert mit dem Holzblä-
serquintett des Landespolizeior-
chesters Rheinland-Pfalz in der
Grieser Kirche. Der Eintritt ist frei,
Spenden werden erbeten. Herzliche
Einladung.

Samstag, 25.03.2017
10:00 Uhr Konfitag im Gemeinde -
saal in Miesau. Bitte Kerze und Pi-
zzageld mitbringen.

Sonntag, 26.03.2017
09:00 Uhr Gottesdienst

Montag, 27.03.2017
19:30 Uhr Kirchenchor in Miesau

Dienstag, 28.03.2017
16:00 Uhr Konfirmandenstunde im
Gemeindesaal
17:00 Uhr Präparandenstunde im
Gemeindesaal

Mittwoch, 29.03.2017
14:30 Uhr Frauenbund im Gemein-
desaal

Donnerstag, 30.03.2017
14:00 Uhr Bastelkreis im Gemein-
desaal

Öffnungszeiten: 
Pfarrerin Ute Stoll-Rummel ist im-
mer zu sprechen. Das Pfarrbüro ist
mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und
freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr geöff-
net.
Tel. 06372-1456, 
Fax 50352. 

http://www.evpfalz.de/gemein-
den/miesau

AKTUELLES VOM SPORT

SCHÜTZENVEREIN
„OBERLAND“

ALTENKIRCHEN

Ergebnisse 
Rundenkämpfe 

Am Wochenende zum 12.03.17 be-
gegnete unsere 1. Mannschaft in
der Disziplin Großkaliber Pistole /
Revolver Bezirksliga auswärts
ihrem Gegner Schopp II. Unsere
Mannschaft gewann diesen Kampf
überlegen mit 1445 zu 1381 Rin-
gen. Es entfallen auf die Schützen
folgende Wertungen:
Amann Markus 369 Ringe, 
Anstett Jörg  354 Ringe,
Binzel Martin (333) Ringe,
Schwarz Harald 359 Ringe,
Stuppi Urban 363 Ringe.

Unsere 2. Mannschaft begegnete in
der Disziplin Großkaliber Pistole /
Revolver Kreisliga,
auswärts ihrem Gegner Breitenbach
II und unterlag dabei mit 1392 :
1409 Ringen.
Es entfallen auf die Schützen fol-
gende Wertungen:
Bauer Alfons 342 Ringe,
Böhnlein Uwe (318) Ringe,
Guth Andreas 342 Ringe, 
Hettrich Frank 345 Ringe,
Stamer Rainer 359 Ringe.

Weiterhin wünsche ich unseren
Schützen „Gut Schuss“ für die wei-
teren Kämpfe.
Wer Interesse am sportlichen
Schießen hat, darf gerne zu den üb-
lichen Trainingszeiten Di. + Fr. ab
19:00 Uhr im Schützenhaus Alten-
kirchen vorbeikommen.

TV WALDMOHR

Ergebnisse
Tischtennis

Am 6. Spieltag der Rückrunde in der
Kreisklasse West 1 traten wir mit
unserer 2. Mannschaft beim TTC
Krickenbach an. Krickenbach - auf
dem vorletzten Tabellenplatz -
spielte wieder in der kompletten
Aufstellung und überraschte mit ei-
ner stark aufspielenden Mann-
schaft. Bis zum Stand von 2:3 war
das Spiel sehr ausgeglichen. Da-
nach konnten wir jedoch mit Blum,
Krupp, Bach vier Punkte holen und
mit 6:3 in Führung gehen. Nachdem
Torsten Kratz sein Einzel verlor, be-
endeten Krupp und Blum mit zwei
weiteren Punkten zum 8:4 Endstand
für Waldmohr. 
Damit stehen wir weiterhin mit 29:1
Punkten auf dem ersten Tabellen-
platz. Die Meisterschaft liegt zum
Greifen nahe.

2. Tischtennis-
Mannschaft ist
Bezirkspokalsieger
Unsere zweite Mannschaft ist neuer
Bezirkspokalsieger der Kreisklasse.
Mit einer Top-Leistung erreichten
wir zunächst gegen den TuS Ger-
bach 3 mit einem 4:0 Erfolg das Fi-
nale. Der Finalgegner hieß dann TTC
Reipoltskirchen, die TTV Erzenhau-
sen 2 mit 4:3 bezwangen. 

Christian Krupp, Yannick Bach und
Werner Blum ließen dem TTC Rei-
poltskirchen nicht den Hauch einer

Chance und holten souverän und
hochkonzentriert mit einem 4:0 Fi-
nalsieg den Pokal.

Am 1. April geht es nun weiter zu
den Pfalzpokalmeisterschaften.
Leider blieb unsere erste Mann-
schaft gegen den späteren Bezirks-
pokalsieger der Kreisliga TTV Erzen-
hausen 1 im Halbfinale chancenlos
und schied mit einer überraschend
deutlichen 0:4 Niederlage aus. 

Im Derby beim SV Brücken musste
der SV Kohlbachtal in einem schwa-
chen Spiel eine letztlich verdiente
Niederlage quittieren.
Der SVK kam zunächst gut in die
Partie und ging wie im Spiel gegen
Hüffler/Wahnwegen früh in Füh -
rung. Jannik Wagner schoss einen
Freistoß aus 25 Metern stramm aufs
Tor, der Torhüter ließ den Schuss
nach vorne abprallen und Luca
Schießer staubte mit dem Kopf zum
1:0 ab.
Nach ca. 20 Minuten ließ der SVK
dann immer mehr nach und der SV
Brücken übernahm zunehmends
die Kontrolle. Mit zumeist langen
Bällen setzten sie unsere Mann-
schaft unter Druck und verlagerten
das Spiel immer mehr in die Hälfte
unseres Teams. So war der 1:1 Aus-
gleich nach 34 Minuten dann auch
verdient. An der Torauslinie konnte
ein einheimischer Akteur nicht am
Flanken gehindert werden und in
der Mitte hatte der freistehende
Brücker wenig Mühe, den Ball per
Kopf im Tor unterzubringen.
Mit dem Halbzeitpfiff beging der

SVK dann noch ein unnötiges Foul
kurz vor der Strafraumgrenze. Es
kam, wie es kommen musste. Der
Spieler der Gastgeber nahm Maß
und setzte den Ball zum 2:1-Halb-
zeitstand in den Torwinkel.
Im zweiten Durchschnitt sahen die
Zuschauer dann eine über weite
Strecken zerfahrene Partie, in der
die Gastgeber weiterhin das gefähr-
lichere Team waren. Folgerichtig
trafen sie Mitte der zweiten Halbzeit
zum vorentscheidenden 3:1. Unse-
re Mannschaft konnte in der
Schluss phase nicht mehr zulegen
und entwickelte kaum nennenswer-
te Torgefahr. Die Gastgeber aus
Brücken beschränkten sich aufs
Kontern und setzten so noch den
ein oder anderen Nadelstich. Erfolg-
reich waren aber auch sie nicht
mehr, so dass es beim letztlich ver-
dienten 3:1 für den SVB blieb.
Für den SV Kohlbachtal gilt es nun,
die Niederlage schnellstmöglich ab-
zuhaken und sich auf die bevorste-
henden harten Wochen einzu -
schwören, in denen es gegen die 3
topplatzierten Teams der Liga geht.

SV KOHLBACHTAL

Ergebniss
SV Brücken - SV Kohlbachtal 3:1

TV WALDMOHR

Kleinanzeigen sind
erfolgreich und preiswert!



HSV / HWE WALDMOHR

Das Ende der Saison 2016/2017 ist
langsam in Sicht und die Handbal-
ler der HWE Homburg, der Spielge-
meinschaft des SSV Erbach, des TV
Homburg und des HSV Waldmohr,
sind derzeit mit drei aktiven Herren-
Mannschaften auf dem ersten Platz
ihrer jeweiligen Spielklasse. Auch
der vergangene Spieltag, Samstag
den 11.03.2017, war ein äußerst er-
folgreicher. 

Die erste Herrenmannschaft der
HWE Homburg hat am vergangenen
Wochenende einen weiteren wichti-
gen Schritt in Richtung Meister-
schaft sowie Aufstieg in die höchste
saarländische Spielklasse gelei-
stet. 
Die Mannschaft von Spielertrainer
Thomas Zellmer siegte im hart um-
kämpften Derby gegen den TV Kir-
kel mit 30:26 (17:12) und bleibt so-
mit weiter Spitzenreiter der Ver-

bandsliga-Saar. Auch die zweite
Herrenmannschaft der HWE Hom-
burg hat einen wichtigen Schritt in
Richtung Saisonziel gemacht. 

Die Mannschaft von Trainer Jörg
Ecker setzte sich am vergangenen
Samstag nach einer geschlossenen
Teamleistung mit 29:24-(14:11) ge-
gen die Mannschaft der RW
Schaumberg-Sotzweiler durch und
verteidigte somit die Tabellen-
führung der Bezirksliga-Ost. Eben-
so zu erwähnen ist der deutliche
Sieg der dritten Herrenmannschaft
der HWE. 
Die Mannschaft von Spielertrainer
Frank Koprowski siegte bei den
Black Bulls aus Alsweiler mit 37:21-
(22:8). 

Ausführlichere Berichte sind auf der
Homepage der HWE zu finden:
www.hwe-handball.de

HWE Spieltermine
Sa, 25.03.17
12:30 Uhr 
HSG Nordsaar 2 - HWE mC (Bliestal-
halle  Oberthal)
13:30 Uhr
HG Saarlouis - HWE mB (Stadtgar-
tenhalle, Saarlouis)
15:30 Uhr
HWE Männer III - HSG Wer-St Wen
(Robert-Bosch-Halle, Homburg)
17:30 Uhr
HWE Männer II - HSG Bexb-Höch
(Robert-Bosch-Halle, Homburg)
19:30 Uhr 
HWE Männer I - HSV Merz/Hilb 2
(Robert-Bosch-Halle, Homburg)

Ergebnisse 
vom 11./12.03.17
Männer I - TV Kirkel 30:26
HWE Männer II - 
RW Schaumberg 29:24
Black Bulls A. II - 
HWE Männer III 21:37
HWE mA - HC St. Johann 1:0
HSG Ottweiler/Steinbach - 
HWE mB 22:30
SG Igb-Kirkel - HWE mC  20:27
HWE gD - SG Bo-Wa/El-Sp 10:32
JSG Saarbrücken West - 
HWE gD  21:22
HWE gE - SG Merchweiler/
Quierschied II 15:12
JSG Süd-Ostsaar - HWE wB 7:17

Spieltermine und 
Ergebnisse

HWE Homburg weiter
auf Erfolgskurs

BEWEGUNGS- UND
REHABIL ITATIONS-

SPORT-
GEMEINSCHAFT 
WALDMOHR E .V .

Qi-Gong
Der Verein Bewegungs- und Rehabi-
litations-Sportgemeinschaft Wald-
mohr e.V. bietet in einem Kurssys -
tem Qi-Gong, eine Kombination aus
Bewegungs-, Atem- und Meditati-
onsübungen nach fernöstlicher
Heilkunde, an.
Die Bewegungen sind langsam und
meditativ, die Muskulatur und die
Seele können entspannen. Qi Gong
ist in jedem Alter leicht erlernbar
und bis ins hohe Alter durchführ-
bar. Der Geist treibt das Chi an, das
Chi treibt den Körper an. Während
der ersten Qi Gong-Übungen wer-
den sie bereits die Bewegung Ihres
Chi spüren.
Qi-Gong Lehren findet 6 x abends
immer montags ab 8. Mai von 16.45
bis 17.45 Uhr in der Rothenfeld -
sporthalle Waldmohr statt. Teilneh-
men können alle interessierte Mit-
glieder (Unkostenbeitrag) und
Nichtmitglieder (Kursgebühr). 
Anmeldungen erbeten unter Telefon
06372-2925 und 06373-892404,
abends.
Das muss ich meinen Freunden zei-
gen.

SG SAND/KÜBELBERG

Ergebnisse
US Youth Soccer - SG Sand/Kü-
belberg   0-11 (0-5)
die SG war, obwohl stark Ersatzge-
schwächt angetreten, von Anfang
an haushoch überlegen und ließ der
Heimelf über die gesamte Spielzeit
nicht ein Hauch einer Chance. Das
Geschehen fand bis auf 2-3 Ausnah-
men komplett in des Gegners Hälfte
statt. Als „Mann des Tages“ avan-
cierte unser M. Thiel, dem 3 Tore
selbst und 2 weitere Assists gelun-
gen sind. Er beschäftigte den Geg-
ner im ersten Durchgang fast im Al-
leingang!!! Weitere Freude bereitete
noch J. Becker, der in den letzten
Spielen weniger zum Einsatz kam,
er holte sich mit 2 Toren Selbstver-
trauen und sorgte im zweiten
Durchgang mit vielen gezielten
Flankenläufen für einige gute Vorla-
gen zu Torabschlüssen (weiter so…
). Auffallend war noch das leider die
Fairness der Ami’s aus der Vorrunde
verloren gegangen ist und mit Fort-
dauer des Spiels einige unserer Ak-
teure mit üblen Tritten bearbeitet
wurden. Die Tore in Chronologi-
scher Reihenfolge: 0-1 (14.) M.
Thiel, 0-2 (25.) R. Pace (ET), 0-3 (33.)
T. Binder, 0-4 (35.) T. Binder, 0-5
(44.) J. Becker, 0-6 (49.) T. Binder, 0-
7 (54.) Ch. Kunz, 0-8 (59.) Ch. Kunz,
0-9 (61.) M. Thiel, 0-10 (64.) M.
Thiel, 0-11 (76.) J. Becker

Nächstes Spiel:
So. 26.03.2017 SV Spesbach II - SG
Sand/Kübelberg 13:15 Uhr

TUS SCHÖNENBERG

Ergebnisse
TuS Schönenberg - FV Kusel 0:1
(0:1)
Eine Woche nach der Niederlage
beim TuS Landstuhl spielte am 22.
Spieltag mit dem FV Kusel der Ta-
bellendritte im Parkstadion vor. Am
Ende stand ein knapper und sicher
auch etwas glücklicher 1:0-Erfolg
für Kusel auf dem Papier.

Der FV Kusel legte rasant los und
drückte dem Spiel anfangs seinen
Stempel auf, ohne jedoch aus den
sich bietenden Chancen Kapital zu
schlagen. Der TuS Schönenberg
musste hingegen verletzungsbe-
dingt früh wechseln. Für Yannick
Pfaff und Alexander Becker kamen
Tim und Dennis Göddel auf das
Feld. Nach etwa 15 Minuten konnte
sich die TuS-Elf vom Anfangsdruck
der Gäste etwas befreien und das
Spiel ausgeglichener gestalten.
Dennoch war es der Verfolger aus
Kusel, der in Führung gehen sollte.
Artur Lichtenwald schlenzte einen
Freistoß aus 18 Metern unhaltbar
zum 0:1 in den Winkel (32.). Zwei
ähnlich aussichtsreiche Frei-
stoßmöglichkeiten auf der Gegen-
seite wurden vom TuS vergeben, ge-
nauso wie Andreas Welsch aus gut-
er Position nach schöner Vorarbeit
von Joshua Arnold verzog. Dazu
konnten sich beide Torhüter noch
auszeichnen und weitere Tore ver-
hindern, sodass es mit dem knap-
pen, zu diesem Zeitpunkt aber nicht
unverdienten 0:1 in die Halbzeit-
pause ging.

Die zweite Hälfte lässt sich mit ei-
nem Satz zusammenfassen: Die
TuS-Elf startete einen Sturmlauf auf
das Tor des FV Kusel - konnte je-
doch keine der zahlreichen Tormög-
lichkeiten im Tor unterbringen. Vom
Anstoß weg zeigte sich der TuS ge-
willt, dem Spiel eine Wende zu ge-
ben, jedoch schien das Tor von FVK-
Torhüter Dietrich Pankowski wie
vernagelt. Auch als Schönenberg
nach einer gelb-roten Karte gegen
Kevin Grigoleit (72.) nur noch mit
zehn Mann agieren konnte, lag der
Ausgleich noch in der Luft. Erst in
den letzten zehn Minuten kamen
die Gäste durch Konter ihrerseits
wieder zu Tormöglichkeiten, die sie
jedoch nicht verwerten konnte. So
blieb es am Ende nach 90 umkämpf-
ten Minuten beim 0:1-Erfolg für den
FV Kusel, der letztlich als etwas
schmeichelhaft betrachtet werden
muss.
Für den TuS Schönenberg brechen
nun angesichts der weiter ange-
spannten Personalsituation harte
Wochen an. Mehr als ein „Von Spiel
zu Spiel denken“ ist daher momen-
tan nicht möglich. Das nächste
Spiel findet am kommenden Sonn-
tag bei der SG Bruchmühlbach/Mie-
sau statt. Anstoß ist um 15 Uhr in
Bruchmühlbach. (dak)

TUS GRIES

Ergebnisse
und Termine

Kreisklasse C KL/KUS  TUS Gries
gewinnt 8:2 in Spesbach
In Spesbach war der Gast von Be-
ginn an überlegen ohne dabei aber
glänzen zu können. Zur Halbzeit
führte der TUS mit 3:1, kam dann
nach dem Anschlusstreffer etwas
ins Straucheln um dann innerhalb
weniger Minuten die Fronten zu
klären. 
Torschützen: 
2x D. Becker, M. Pietschmann, Fr.
Fauß, Ö.Tatar, D. Germann, F.Böhn-
lein und M.Jung

Die Zweite des TUS verliert gegen
Bann
In der 3. Min. kamen die Bännjer
schon zum 1:0, davon erholten sich
die Gastgeber relativ schnell und
zweimal Dominik Rübel (17./21.
Min.) brachte den TUS in Front.
Gries hatte dann mehr vom Spiel
um so überraschender das Lei-
stungstief der Gastgeber um den
Pausenpfiff herum. Der Ausgleich in
der 29. und das 2:3 hätte man noch
relativieren können, aber das 2:4
direkt nach dem Seitenwechsel
klärte alle Fronten. In der Folge
Bann überlegen und von Gries nix
mehr zu sehen. Erst in den letzten
zehn Min. ein aufbäumen der Gast-
geber mit guten Chancen, inklusive
eines Doppelinnenpfostentreffer in
der Schlussminute, leider aber bei-
de Versuche - kein Tor !

Nächste Spiele: 
26.03. 13:15/15 Uhr in Gries gegen
Elschbach

Bierfest beim TUS Gries 

- ein neues Fest ist geboren

Fast 130 Zuschauer waren bei der
„Geburt“ eines zweiten Oktoberfest
in Gries
dabei. Wie dieses, in diesem Jahr
am letzten Septemberwochenende
stattfindende Fest, kam das Fest
zum St. Patick’s Day super an. Wir
werden es auf jeden Fall im nächs -
ten Jahr nochmals anbieten!

Kreispokalendspiel
2017 
der Staffel Kusel/Kaisers-
lautern in Breitenbach 
zwischen dem FV Kusel und
dem TuS Landstuhl

Das diesjährige Kreispokalendspiel
findet am Ostermontag, dem
17.04.2017 um 15.00 Uhr im
Mühlenwaldstadion in Breitenbach
statt.
Auf zahlreichen Besuch freuen sich
die beiden Finalgegner sowie die
Gastgeber vom TuS Breitenbach
1906 e.V.

TUS BREITENBACH

SV BRÜCKEN

1. Eröffnung der Versammlung und
Begrüßung durch den Vorstand

2. Feststellung der ordnungs-
gemäßen Einberufung und der
Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlung

3. Genehmigung der Tagesord-
nung

4. Totengedenken
5. Genehmigung des Berichtes zur
letzten Generalversammlung

6. Berichte-
Der 1. Vorsitzenden
Der Sparte „Spielbetrieb“
Der Sparte „Wirtschaftsbetrieb“

Des Jugendleiters
Des Spielleiters AH
Der Kassenprüfer

7.    Aussprache zu Punkt 6
8.    Entlastung des Vorstandes

und der Kassenwarte
9.    Ehrungen
10.  Verschiedenes

Wir bitten um Beachtung, dass An-
träge zur Tagesordnung schriftlich
an den Vorstand zu richten sind. Die
Antragsfrist endet am 04.04.2017.

Der Vorstand

Einladung zur
Generalversammlung
am 14.04.2017
18.00 Uhr im Sportheim Karstwald



LG OHMBACHSEE

Mit Beginn der Sommerzeit findet
das Lauftraining wieder am Ohmb-
achsee, Sander Seite statt.
Wir treffen uns jeden Donnerstag,
18:30 Uhr.

Mitglieder und Interessierte sind
herzlich eingeladen.

Wir laufen ca. 1 Stunde in mäßigem
Tempo.

SCHÜTZENBRUDERSCHAFT
SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

Das Heimderby unserer 2. gegen
unsere 1. Mannschaft endete mit
1305 : 1353 Ringen. Die Einzelwer-
tung unserer 2. Mannschaft führte
Reiner Scheidhauer mit 351 Ringen
an, gefolgt von Markus Kaminsky
mit 346, Klaus Wingert mit 333,
Uwe Kaminsky mit 275 und Peter
Dengel mit 254 Ringen. Außer Kon-
kurrenz Andy Closter mit 221 Rin-
gen. 

Bei unserer 1. Mannschaft war be-
ster Einzelschütze André Wendel
mit 349 Ringen, gefolgt von Hart-
mut Neu mit 343, Dieter Braun mit
333, Jürgen Uhlig mit 328 und Rai-
mund Müller mit 316 Ringen. 

Mit einer Niederlage endete der hei-
mische Wettkampf unserer 3 Mann-
schaft gegen Hütschenhausen II bei
1145 : 1221 Ringen. Das beste Ein-

zelergebnis erzielte Rolf Roth mit
306 Ringen, gefolgt von Ralf
Schneider mit 290, Daniel Weber
mit 276 und Eike Grieger mit 273
Ringen.
Beginn der Rundenwettkämpfe 25
m Pistole

Am 09.04.2017 beginnen die Run-
denwettkämpfe 25 m Pistole. Unse-
re 2. Mannschaft ist in die Bezirksli-
ga Nord aufgestiegen. Die Aus-
schreibungen Bezirksliga Nord,
Kreisliga und Kreisklasse hängen
im Schützenhaus aus. Wir bitten die
Schützen, sich zu informieren.

Vorankündigung Ostereierschießen
Bitte schon mal die Termine Oster-
eierschießen vormerken: 12. und
13. April jeweils von 18:00 Uhr bis
21: Uhr. 14. April von 14:00 bis
18:00 Uhr.

Info

Ergebnisse
Rundenwettkämpfe 
Großkaliberpistole /-revolver 

Ende der Veröffentlichungen
und amtlichen Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Das passende
Fahrzeug 

für jedermann.



K U S E L E R  M U S I K A N T E N L A N D

Beim Landkreis Kusel ist die Stelle

der Landrätin/des Landrates
wegen des Ablaufs der Amtszeit des derzeitigen Stelleninhabers
zum 14.10.2017 zu besetzen.

Die Landrätin/der Landrat wird am 11. Juni 2017 unmittelbar von
den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises
Kusel für eine Amtszeit von acht Jahren nach den Grundsätzen der
Mehrheitswahl gewählt (Urwahl). Erhält bei dieser Wahl keine Be-
werberin/kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen,
so findet am 25. Juni 2017 eine Stichwahl unter den beiden Bewer-
berinnen/Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchsten
Stimmenzahlen erhalten haben.

Wählbar zur Landrätin/zum Landrat ist, wer
- Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes
oder Staatsangehörige/r eines anderen Mitgliedsstaates der Eu-
ropäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist.

- am Tag der Wahl das 23. Lebensjahr vollendet hat,
- nicht von der Wählbarkeit im Sinne des § 4 Abs. 2 des Kommunal-
wahlgesetzes ausgeschlossen ist sowie

- die Gewähr dafür bietet, dass sie/er jederzeit für die freiheitliche
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-
tritt.

Nicht gewählt werden kann, wer am Tag der Wahl das 65. Lebens-
jahr vollendet hat.

Es erfolgt eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit. Die Be-
soldung richtet sich nach der Kommunal-Besoldungsverordnung
des Landes Rheinland-Pfalz.
Danach ist das Amt in die Besoldungsgruppe B 4/ B 5 eingestuft.
Neben der Besoldung wird eine Dienstaufwandsentschädigung ge-
währt.

Unabhängig von einer Bewerbung auf diese Ausschreibung ist zur
Teilnahme an der Wahl die Einreichung eines förmlichen Wahlvor-
schlags durch eine Partei oder Wählergruppe oder als Einzelbewer-
berin/Einzelbewerber nach Maßgabe der Bestimmungen des Kom-
munalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass gültige Wahlvorschläge bis zum
24.04.2017, 18.00 Uhr, beim Kreiswahlleiter einzureichen sind
(Ausschlussfrist).
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der öffentlichen Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen,
die spätestens am 69. Tage vor der Wahl erscheinen wird.

Mit der Bewerbung kann gleichzeitig das Einverständnis erteilt
werden, dass die Kreisverwaltung politische Parteien und/oder
Wählergruppen über den Eingang der Bewerbung informiert
und/oder ihnen Einsicht in die Bewerbungsunterlagen gewährt;
das Einverständnis kann auf eine oder mehrere Parteien und/oder
Wählergruppen beschränkt werden. Die Abgabe oder Nichtabgabe
einer solchen Erklärung hat auf die Ordnungsmäßigkeit der einge-
reichten Bewerbung keinen Einfluss. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf,
Zeugnisse, Führungszeugnisse, Übersicht über den beruflichen
Werdegang usw.) werden erbeten bis zum 10.04.2017 (keine
Ausschlussfrist) an:

Landrat Dr. Winfried Hirschberger als Wahlleiter
Kreisverwaltung Kusel 
Trierer Straße 49 - 51, 66869 Kusel

Kulturprogramm April 2017

Bernhard Hoëcker 
„So Liegen Sie Richtig
Falsch“
Donnerstag, 06.04.2017, 
19:30 Uhr
Unaufhaltsam und ohne Umwege
geht Philanthrop Bernhard Hoëcker
wieder auf seine Mitmenschen zu.
Auf typisch hoëckereske Art widmet
er sich deren Denkstrukturen, dreht
und wendet diese im Scheinwerfer-
licht, klopft ab, bohrt nach, analy-
siert und hilft der Welt wie immer
auf die Sprünge, natürlich nie auf
direktem Weg.
Dies kann übrigens Bahnreisende,
Freibadbesucher und Comedyfans
gleichermaßen betreffen. Seit Men-
schengedenken sind Gott und die
Welt ein Thema. 
Hoëcker geht einen Schritt weiter. 
Gott und der Welt sei Dank! Er lässt
sich den ein oder anderen Lapsus
diesseits und jenseits des göttli-
chen Horizonts auf der analytischen
Zunge zergehen, enttarnt die aber-
witzigsten Wahrnehmungsverzer-
rungen und schreckt noch nicht ein-
mal davor zurück, der Evolution ihre
Fehler vorzuhalten.
Irrgänge sind Programm und Bern-
hard Hoëcker assistiert beim Ent-
heddern - garantiert immer garniert
mit einem guten Ratschlag. Wer will
sich das schon entgehen lassen -
oder wollen Sie richtig falsch lie-
gen?

Copyright: Foto Guido Schröder
Tickets: 17,- bis 24,- Euro

Wohltätigkeitskonzert 
Westpfälzisches 
Symphonieorchester
Sonntag, 09.04.2017, 19:30 Uhr 
Mit dem Westpfälzischen Sympho-
nieorchester 

Musikverein Kusel e. V. und Orches -
terverein Idar-Oberstein 

Der Musikverein Kusel e.V. hat be-
reits in der Saison 2012/13 das tra-
ditionelle Wohltätigkeitskonzert
bestritten und gemeinsam mit der
Pianistin Mahani Teave, Chile - Flü-
gel die Besucher begeistert. 
Getragen wird das Kuseler Orches -
ter von einem gemeinnützigen Ver-
ein und existiert nun schon mehr
als 120 Jahren.
Im Mittelpunkt des Traditionsver-
eins steht die Pflege von Orchester-
musik, die in der Regel jährlich in
zwei Konzerten einem musikinter-
essierten Publikum dargeboten
werden.

Seit einigen Jahren besteht eine
Partnerschaft mit dem Orchester-
verein Idar-Oberstein.
Dessen Mitglieder wirken im Or -
ches ter mit.
Die im Raum Kusel aufgeführten
Werke werden jeweils fast zeit-
gleich in Idar-Oberstein musiziert. 
Symphonische Werke von Kompo-
nisten wie Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy, Josef Haydn oder Wolfgang
Amadeus Mozart, aber auch neuere
Komponisten bilden den Schwer-
punkt der Programme des Ensem-
bles.

Zu den Solokonzerten werden aus
den unterschiedlichsten Gattungen
namhafte Solistinnen und Solisten
eingeladen.
Der Musikverein Kusel e.V. ist Mit-
glied im „Bund Deutscher Liebha-
berorchester (BDLO)“. 
Der Erlös des diesjährigen Wohl-
tätigkeitsorchesters geht an die Ta-
feln im Landkreis Kusel.

Copyright: Foto: Eric Sayer
Tickets: 8,- bis 12,- Euro

Ziemlich beste Freunde
Mittwoch, 26.04.17, 19:30 Uhr
Komödie nach dem gleichnamigen
Film von Éric Toledano und Olivier
Nakache.
Der reiche, seit einem Paragliding-
Unfall vom Hals abwärts gelähmte
Philippe hat genug vom scheinheili-
gen Mitleidsgetue seiner Umwelt.
Und da es keiner länger bei ihm
aushält, ist er wieder einmal auf der
Suche nach einem neuen Pfleger.
Da schneit der freche Ex-
Häftling Driss herein,  der - um Ar-
beitslosengeld beziehen zu können
- eigentlich nur Philippes Unter-
schrift auf seiner Ablehnung
braucht. Doch der ebenso respekt-
wie furchtlose Außenseiter gefällt
Philippe und so engagiert er ihn
vom Fleck weg. Eine gute Entschei-

dung, denn die ungleichen Männer
werden mit der Zeit „ziemlich beste
Freunde“ - und das nicht nur, weil
Driss mit seiner unkonventionellen
Art Philippes steife Entourage
gehörig aufmischt. Auch Philippe
eröffnet dem Underdog Driss neue
Lebensperspektiven.

Tickets: 15,- bis 24,-  Euro

Ticket-Hotline 06381/424-496
und www.ticket-regional.de
Weitere Infos unter 
www.landkreis-kusel.de

Das Revier der SchnäppchenjägeR: Das Wochenblatt.



Kräuterseminar
auf Burg Lichtenberg
Monatliche Veranstaltung mit Heilpflanzenfachfrau
Helga Deegener aus Börsborn
Heilpflanze des Monats April 2017: Scharbockskraut
(Ficaria verna) 
Termin: Montag, 03.04.2017 jeweils von  19 - 21 Uhr 

Termine: 
Dienstag, 28. März 2017, 19.00 -
21.00 Uhr und
Dienstag, 04. April 2017, 19.00 -
21.00 Uhr
Zehntscheune, Burg Lichtenberg

Referentin: 
Heilpflanzenfachfrau Helga Deege-
ner
Seminar in Kooperation mit der
Gleichstellungsstelle

Kräuter bieten auf vielfältige Weise
einen sanften Weg, die eigene Ge-
sundheit und Lebensqualität zu
steigern. Im Leben einer Frau gibt es
viele verschiedene Abschnitte, die
ihren Rhythmus bestimmen kön-
nen. Von der Pubertät über Schwan-
gerschaft und Stillzeit bis hin zu
den Wechseljahren verändern sich
Lebensrhythmus und Hormonhaus-
halt. Für alle diese Phasen ist ein
helfendes Kraut gewachsen, das ty-
pische Beschwerden dieser Zeitab-
schnitte lindern und den Hormon-
haushalt ins Gleichgewicht bringen
kann. 

Speziell auf
die Bedürfnis-
se von Frauen
abgestimmt,
erfahren Sie
bei dem Semi-
nar welche ty-
pischen Frau-
enkräuter es
gibt, bei wel-
chen Sympto-
men sie eingesetzt und wie sie ver-
wendet werden.

Die Heilpflanzen werden durch die
Referentin vorgestellt und mit Blick
auf ihre medizinische, kosmetische
oder kulinarische Applikation ge-
meinsam verarbeitet. 

Die Gebühr für das zweistündige
Seminar beträgt inklusive Material-
kosten 12,50 Euro. 

Anmeldungen bei der Burgverwal-
tung,
Frau Weber, Tel-Nr: 06381/ 8429,
E-Mail: 
burg-lichtenberg@kv-kus.de .

Kräuterseminar
auf Burg Lichtenberg
Thema: Frauenkräuter

Foto Privat

Rotklee

Das Scharbockskraut, auch Feig-
wurz oder Frühlings-Scharbocks-
kraut genannt, ist eine Pflanzenart
in der Familie der Hahnenfußge-
wächse (Ranunculaceae).
Es ist ein Frühjahrsblüher. Sein
deutscher Trivialname leitet sich
von Scharbock (Skorbut) ab, da
seine Vitamin-C-haltigen Blätter
gegen diese Mangelerscheinung
eingenommen wurden.
Mit dem Kräuterseminar auf Burg
Lichtenberg kann man der Natur
wieder ein Stück näher kommen
und die Wirkungen der Pflanzen
neu schätzen und würdigen ler-
nen.
Im Rahmen des Seminars wird pro
Veranstaltung eine Heilpflanze de-
tailliert vorgestellt.
Sie erfahren, wo und unter wel-
chen Bedingungen sie wächst,
wann und wie sie geerntet, gela-
gert, verarbeitet und verwendet
wird.
Die jeweilige Heilpflanze des Mo-
nats wird im Kurs probiert und mit

Blick auf ihre medizinische, kos-
metische oder kulinarische Appli-
kation gemeinsam verarbeitet.
Das Kräuterseminar findet in der
Zehntscheune auf Burg Lichten-
berg statt. 

Die Gebühr für die zweistündige
Veranstaltung beträgt inklusive
Materialkosten 12,50 Euro.
Bitte eine Tasse oder ein Glas mit-
bringen. 

Anmeldungen unter 
06381-8429 (Frau Weber) 
oder burg-lichtenberg@kv-kus.de.

(wikipedia) 

K U S E L E R  M U S I K A N T E N L A N D

„Jede vierte Frau ist Opfer von häus-
licher Gewalt“, so Bettina Hafner,
Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Kusel. Gemeinsam mit
Anna-Julia Thamm von der Interven-
tionsstelle gegen Gewalt in engen
sozialen Beziehungen des Diakoni-
schen Werkes Kaiserslautern und
Martina Antes-Lauder vom Kuseler
Haus der Diakonie, verteilte sie bei
der Kuseler H&H-Messe am Samstag
Blumen.
„ROSEN statt VEILCHEN“ war das
Motto der gemeinschaftlichen Akti-
on. Das kleine Blumenpräsent sei
ein geeignetes Mittel, um mit Frauen
über dieses nach wie vor tabuisierte
Thema ins Gespräch zu kommen. Mit
der Aktion wollten die Beteiligten ein
Zeichen gegen häusliche Gewalt set-
zen. Das Ziel: Die Öffentlichkeit für

das Thema sensibilisieren und auf-
zeigen, wo von Gewalt betroffene
Frauen Hilfe und Beratung erhalten. 
Anna-Julia Thamm stellte das Ange-
bot der Interventionsstelle vor. Frau-
en erhalten dort kostenfreie Bera-
tung, Informationen und Unterstüt-
zung. Das Angebot ist vertraulich
und auf Wunsch auch anonym. Mar-
tina Antes-Lauder informierte, dass
das Kuseler Haus der Diakonie gerne
auch Räumlichkeiten zur Verfügung
stellen kann, so dass die Beratungen
auch vor Ort stattfinden können. Die
IST-Stelle ist unter der Tel-Nr: 0631 /
37108425 zu erreichen.
Die Aktion fand im Rahmen der von
der EU-Kommission für das Jahr
2017 gewidmeten Kampagne „Ab-
schaffung der Gewalt gegen Frau-
en“, statt.

ROSEN statt VEILCHEN
Aktion gegen häusliche Gewalt bei der H&H-Messe

v.l.n.r. Martina Antes-Lauder, Bettina Hafner, Anna-Julia Thamm

Aktuelle Kurse 
an der Malschule 
Jugendkunstschule „Offene
Mal- und Druckwerkstatt“
mit Vera Schwehm-Schwarze
am 25. und 26. März 2017 und
am 29. Und 30. April 2017
09.00 - 12.00 Uhr 6 bis 11 Jahre
12.00 - 16.00 Uhr 12 bis 18 Jahre

Materialpauschale pro Wochenen-
de 5,00 Euro

Mitzubringen sind:
-  Lust am Ausprobieren !!!
-  Zeichenblock
-  Zeitungspapier
-  3 - 4 weiche Lappen
-  Malkittel
-  Essen und Trinken

Bei Rückfragen: 
Vera Schwehm-Schwarze
Tel.: 0631/360 65 12
E-Mail:
veraschwehmschwarze@web.de

Zeichenkurs
Malkurs 02/2017
mit Helmut Schmid
22. und 23. April 2017, 
9.00 bis 12.00 Uhr

Zeichnen ist die Grundlage allen
künstlerischen Arbeitens.
In diesem Kurs werden die Teilneh-
mer geschult, Dinge unserer Umge-
bung richtig wahrzunehmen, ihre
Form und Struktur zu erfassen und
lernen, diese auf Papier festzuhal-
ten.
Wir wollen ein Motiv mehrmals
zeichnen, um es dabei immer bes-
ser kennen und auf das Wesentliche
reduzieren zu lernen.

Wir experimentieren dabei mit ver-
schiedenen Zeichentechniken und
arbeiten auf unterschiedlichen Pa-
pieren wie Zeichenpapier, getöntes
Papier, Packpapier, Tapete usw.

Die Teilnehmenden werden ent-
sprechend ihres Könnens angelei-
tet und begleitet.

Mitzubringen sind: 
Verschiedene Papiere und Zeichen-
geräte wie Bleistifte, Kugelschrei-
ber, Füller, Marker, Farbstifte, Tu-
sche und Feder, Kreide, Kohle, evtl.
Aquarellfarben

Informationen und verbindliche
Anmeldung:
Kreisverwaltung Kusel, Servicebüro
Kultur, Tel. 06381/424-222, e-mail:
beate.steiner@kv-kus.de

Informationen bei Bettina Hafner, Gleichstellungsbeauftragte, 
Tel: 06381/424-168, E-Mail: Bettina.Hafner@kv-kus.de.

Aktiv gegen Frauenarmut!
Eine Aktion der Gleichstellungsstelle des Landkreises


